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Verordnung 
zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes 

Nordrhein -Westfalen 
und nach § 92 SGB XI (APG DVO NRW) 

Vom 21. Oktober 2014 

Auf Grund des § 92 Satz 3 des Elften Buches Sozial
gesetzbuch - Sozlale Pflegeversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBL I S. 1 0 14, 1 0 1 5 ) ,  der 
zuletzt durch Art1kel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGEl I S. 874) geandert worden ist, und des § 3 Ab
satz 3 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhem-Westfa
len vom 2. Oktober 2014 (Artikel 1 des Gesetzes zur Ent
wicklung und Stärkung emer demographiefesten, teilha
beorienberten Infrastruktur und zur Weiterentw1cklung 
und Sicherung der Qualitat von Wohn- und Betreuungs
angeboten fur altere Menschen, pflegebedilrftige Men
schen, Menschen mIt Behinderung und 1hre Angehorigen 
vom 2. Oktober 2014 (Gy. NRW. S. 6 1 9)) verordnet d1e 
Landesreg1erung 1m Einvernehmen mIt dem Landtag 
und auf Grund der §§ 7 Absatz 5, 9 Absatz 3, 1 0  Ab
satz 9, 12 Absatz 2, 1 3  Absatz 2 und 14 Absatz 9 des 
Alten- und Pflegegesetzes Nordrhem-Westfalen verord
net das Mm1sterium fur Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter im Einvernehmen mIt dem Landtag: 

Teil 1 

Finanzierung von Pflegeeinrichtungen im Sinne 
des § 71 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Kapitell 
Ermittlung der anerkennungsfahigen Aufwendungen 

stationärer Pflegeeinrichtungen 

Abschnitt 1 

Anerkennungsfähigkeit von Aufwendungen 

§ 1 Allgememe Bestimmungen, BegriffsdefimtlOnen 

§ 2 Aufwendungen fur die erstmalige Herstellung und 
Anschaffung von langfnshgen Anlagegutern 

§ 3 Aufwendungen fur ErweIterung und wesenthche 
Verbesserung von langfristigen Anlagegutern 

§ 4 Aufwendungen fur d1e erstmalige Herstellung, 
Anschaffung und Aufrechterhaltung des betnebs
notwendigen Bestandes an sonstigen Anlagegiltern 

§ 5 Fmanz1erungsaufwendungen 

§ 6 Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendun
gen fur langfristige Anlageguter 

§ 7 Aufwendungen bei Erbpacht von Grundstucken 

§ 8 Miet- und Pachtaufwendungen 

Abschnitt 2 

Verfahren zur Ermittlung der anerkennungsfähigen 
Aufwendungen 

§ 9 Verfahrensgrundsätze 

§ 1 0  Beratungs- und Abstimmungsverfahren 

§ 1 1  Verfahren zur Feststellung anerkennungsfäh1ger 
Invesb tionsa ufwendungen 

§ 12 Verfahren zur Festsetzung der anerkennungsfäh1-
gen Aufwendungen 

Kapitel 2 

Förderung von Pflegeeinrichtungen 

Abschnitt 1 

Förderung von vollstationären Pflegeeinrichtungen 
durch Pflegewohngeld nach § 14 des 

Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 

§ 1 3  Forderberechtigung 

§ 14 Berechnung der Forderung 

§ 15 Enmttlung des einzusetzenden Emkommens und 
Vermögens 

§ 1 6  Verfahren 

Abschnitt 2 

Förderung von voll station aren Pflegeeinrichtungen 
für das Angebot der Kurzzeitpflege 

§ 1 7  Förderberechtigung 

§ 18 Fördermaßstab, Berechnung der Förderung 

§ 1 9  Verfahren 

Abschnitt 3 

Förderung von teilstationären Pflegeeinrichtungen 

§ 20 Förderberechbgung 

§ 21 Fördermaßstab, Berechnung der Forderung 

§ 22 Verfahren 

Abschnitt 4 

Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen 

§ 23 Förderberechbgung 

§ 24 Berechnung der Förderung 

§ 25 Verfahren 

Kapitel 3 
Gesonderte Berechnung nicht geförderter 

Aufwendungen im Sinne des § 82 Absatz 2 
Nummer 1 und 2 

des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 26 Geförderte Einrichtungen, § 82 Absatz 3 des Elften 
Buches Sozlalgesetzbuch 

§ 27 N1cht geförderte Emnchtungen, § 82 Absatz 4 des 
Elften Buches Sozlalgesetzbuch 

Teil 2 

Landesausschuss Alter und Pflege 

§ 28 Aufgabe. Zusammensetzung 

§ 29 Vorsitz 

§ 3 0  Verfahren 

Teil 3 

Schlussvorschriften 

§ 3 1  Zuständ1gkeiten 

§ 32 Verfahren zur elektronischen DatenverarbeItung 

§ 33 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Ubergangsregelun
gen 

Teill 
Finanzierung von Pflege einrichtungen im Sinne 

des § 71 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Kapitell 
Ermittlung der anerkennungsfähigen Aufwendungen 

stationärer Pflegeeinrichtungen 

Abschnitt 1 

Anerkennungsfähigkeit von Aufwendungen 

§ 1 

Allgemeine Bestimmungen, Begriffsdefinitionen 

(1)  Die Ermittlung der förderungsfähigen Aufwendun
gen im Sinne des § 1 0  Absatz 1 des Alten- und Pflege
gesetzes erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Vor
schriften dieses KapItels 

(2) Anlageguter im Smne d1eserVerordnung müssen dem 
dauerhaften Betrieb einer Pflegeeinnchtung zu dienen 
bestimmt sem D1e folgenden Regelungen unterscheiden 
zwischen Gebäuden einschließlich der steuerrechtlich 



Gesetz- und Verordnun gsblatt fur das Land Nordrhem-Westfalen � Nr 30 vom 31. Oktober 2014 657 

dem Gebäude zuzuordnenden Gebaudebestandtelle 
(langfnstige Anlageguter) und anderen Wirtschaftsgu
tern einschlIeßlIch Betriebsvorrichtungen, dIe nicht zum 
Verbrauch bestimmt und daher nicht der Berechnung 
der Pflegevergutung zuzuordnen smd (sonstige Anlage
guter). 

(3) Als Datum der erstmaligen Inbetnebnahme einer 
Einnchtung m einem Gebaude gllt das Datum, zu dem 
eme Trägerin oder em Trager erstmals die pflegensche 
Versorgung 1m Rahmen ihres oder semes Versorgungsver
trags nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch an
bIetet und tatsächlich zur Nutzung bereitstellt. 

(4) Tragerm oder Trager emer Pflegeeinrichtung 1st dIe 
naturliche oder junstische Person, in deren Namen und 
auf deren Rechnung Pflege- und Betreuungsleistungen 
erfolgen und die Inhaber des Versorgungsvertrags nach 
§ 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist. Einer Trage
rin oder einem Trager emer Emnchtung 1m Sinne dieser 
Verordnung gleichgestellt 1st eine naturlIche oder juristi
sche Person, die mit hinreIchender Wahrscheinlichkeit 
dIe künftige Tragerschaft einer Pflegeeinrichtung uber
nimmt. 

(5) Bei der Ermittlung der Nettogrundfläche 1m Smne 
dIeser Verordnung sind die Regelungen der DIN 277 m 
der jeweils geltenden Fassung zu Grunde zu legen. 

(6) Als Restwert eines Anlagegutes gllt im Rahmen die
ser Verordnung die DIfferenz zwischen dem ursprünglIch 
tatsächlich entstandenen und anerkannten Herstellungs
beziehungsweise Anschaffungsaufwand zuzuglIch etwaI
ger anerkannter Modernislerungsaufwendungen und der 
Gesamtsumme aller bei der Ermittlung der ]ahresbezo
gen anzuerkennenden Aufwendungen bereits beruck
sichtigten auf Grundlage dieses Aufwandes linear be
rechneten Refinanzierungsanteile fur das Anlagegut. 

§ 2  
Aufwendungen für die erstmalige Herstellung und 

Anschaffung von langfristigen Anlagegütern 

(1) Aufwendungen fur die erstmalige Herstellung und 
Anschaffung von langfristigen Anlagegütern sind im 
Rahmen der Angemessenheitsgrenze des Absatzes 2 an
erkennungsfähig. SIe sind bezogen auf den Zeitpunkt 
der Herstellung oder Anschaffung als Gesamtbetrag 
festzustellen und bei der ErmIttlung der ]ahresbezogen 
anzuerkennenden Aufwendungen im Wege der glelch
maßigen Aufteilung so lange zu berucksichtIgen, bIS der 
Gesamtbetrag vollständig aufgeteIlt wurde. 

(2) Als betnebsnotwendlg werden nur Aufwendungen 
anerkannt, die zusammen mit den Aufwendungen fur die 
erstmalige Herstellung oder Anschaffung sonstiger Anla
gegüter nach § 4 einen Gesamtbetrag von 1 887 € je qm 
Nettogrundfläche (Angemessenheitsgrenze) nicht uber
steigen. Der Betrag der Angemessenheitsgrenze gIlt fur 
das Jahr des Inkrafttretens dieser Verordnung und 
wird nach den PreIs indizes für Wohngebaude (Bauleis
tungen am Bauwerk) in Nordrhein-Westfalen (BasIsjahr 
2010=100) fur die Folge]ahre jeweIls auf Basis des Mai
Index des Vorjahres fortgeschneben und ]ahrlich von der 
obersten Landesbehörde durch Erlass festgesetzt. 

(3) Bel der Berechnung der Angemessenheitsgrenze nach 
Absatz 2 konnen je Platz maximal folgende Nettogrund
flächen berücksichtigt werden' 

1. für vollstatlOnare Pflegeemnchtungen 53 qm Netto
grundflache 

2. flir teilstatlOnare Pflegeemnchtungen 18 qm Netto-
grundflache 

(4) Fur Aufwendungen, dIe vor Inkrafttreten dIeser Ver
ordnung erfolgten, gelten die AngemessenheItsgrenzen 
gemäß Anlage 1. In der Vergangenheit anerkannte Uber
schreItungen der Angemessenheitsgrenzen gelten fort, 
soweit SIe durch tatsächliche, belegbare Aufwendungen 
begrundet waren. 

(5) Aufwendungen nach Absatz 1 sind auf einen Zeit
raum von 50 Jahren lmear zu vertellen. 

(6)  Wurde im Rahmen der erstmalIgen Festsetzung der 
anerkennungs fähIgen Aufwendungen oder zu einem spä
teren Zeitpunkt fur Aufwendungen nach Absatz 1 von 

der zustandlgen Behorde auf der Grundlage des ]ewells 
geltenden Rechts ein klirzerer Zeitraum zur lmearen Ver
teIlung der Aufwendungen festgelegt, so ist dIeser weI
terhin zugrunde zu legen. 

(7) Soweit eme Einnchtung, die Ihren Betrieb vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung aufgenommen hat und 
mcht der Regelung des Absatz 6 unterfallt, Aufwendun
gen nach Absatzen 1 bIS 4 durch langfristige Darlehen fi
nanziert hat, kann abweichend von einer auf Absatz 5 
basierenden Vertellung der darlehensfinanzierten Auf
wendungen auch eine Anerkennung der vertraglIch ge
schuldeten Tilgungsleistungen beantragt werden, wenn 
das Darlehen m semer Laufzeit eine vollständige Tilgung 
vorSIeht. Zur Berechnung des anerkennungsfahlgen Be
trages ist dabeI dIe Gesamtsumme der bIS zurVolltIlgung 
noch verbleIbenden Tllgungsbeträge zu ermitteln und 
gleIchmäßig auf den restlichen Tilgungszeitraum zu ver
tellen. Der noch anzuerkennende Gesamtbetrag darf 
dabei nicht hoher sein, als der Restwert der Einrichtung 
zum Zeitpunkt der beantragten Umstellung nach Satz 1. 
Nach vollstandiger Berucksichtlgung der so ermittelten 
Tilgungsbeträge erfolgt � unabhängIg von dem in Ab
satz 5 festgelegten Zeitraum � keine weitergehende Be
ruckslchtigung der entsprechenden Aufwendungen 

§ 3  
Aufwendungen für Erweiterung und wesentliche 

Verbesserung von langfristigen Anlagegütern 

(1) Aufwendungen fur Folgeinvestitionen 1m Smne des 
§ 10 Absatz 6 Satz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nord
rhem-Westfalen sind unabhanglg von den m dIeser Ver
ordnung festgesetzten AngemessenheItsgrenzen anzuer
kennen, soweit sie betnebsnotwendlg smd. Bei der 
Entscheidung uber die AnerkennungsfähigkeIt von Auf
wendungen fur nicht zwingend erforderlIche baulIche 
Maßnahmen 1m Smne des § 10 Absatz 6 Satz 2 des 
Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen smd 1m 
Rahmen des § 10 Absatz 6 Satz 4 des Alten- und Pflege
gesetzes Nordrhein-Westfalen dIe für einen Neubau 1m 
Jahr der FolgemvestItion geltenden Angemessenheits
grenzen zu beachten, soweit nicht ausnahmsweise eine 
Uberschreitung nach § 10 Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 des 
Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen zugelas
sen wird. Eine Anerkennung nach § 10 Absatz 6 Satz 2 
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen kann 
zudem nur erfolgen, wenn zuvor die zwmgend umzuset
zenden gesetzlIchen Vorgaben nach § 10 Absatz 6 Satz 1 
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen er
flillt sind. 

(2) Bei der Berechnung der Aufwendungen nach § 10 
Absatz 6 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhem-West
falen bleiben Aufwendungen für Maßnahmen unberuck
sichtigt, die auch erforderlich gewesen waren, um die 
Substanz oder dIe Verwendungs- und NutzungsmoglIch
keiten von Anlagegütern m Ihrem ursprünglIchen Zu
stand zu erhalten oder diesen Zustand wieder herzustel
len (Instandsetzung und Instandhaltung). 

(3) Im Falle der vorlibergehenden Nutzung eines Aus
welchgebaudes konnen unter der Voraussetzung, dass die 
Maßnahmen in Bezug auf Umfang und Dauer mit der 
nach § 10 Absatz 1 zustandlgen Behörde abgestimmt 
wurden, hierflir entstandene angemessene Aufwendun
gen bel der Berechnung der Gesamtaufwendungen der 
Umbau- oder Modernislerungsmaßnahme anerkannt 
werden. Derartige Aufwendungen sind nur soweit als an
gemessen zu bewerten, wie sie das arithmetische Mittel 
der nach diesem Abschmtt festgesetzten Aufwendungen 
aller Pflege einrichtungen in Nordrhein-Westfalen mcht 
übersteIgen. DIe oberste Landesbehorde ermittelt die 
entsprechenden Durchschmttswerte emmal JährlIch. 

(4) Sofern die Umsetzung einer Maßnahme nach § 10 
Absatz 6 Satz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nord
rhein-Westfalen zwingend zu einer Reduzierung der ver
fligbaren Platzzahl in dem vorhandenen Gebäudebe
stand flihrt, werden Baurnaßnahmen, dIe dem 
WIedererreichen der ursprunglich verfugbaren Platzzahl 
innerhalb der Emrichtung dIenen und die im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Maßnahme nach § 10 Absatz 6 
Satz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfa
len durchgefuhrt werden, als Teil dIeser Maßnahme be
trachtet. Uber dIe ZulässigkeIt emer PlatzzahlerweIte-
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rung nach § 1 0  Absatz 6 Satz 3 des Alten- und 
Pfiegegesetzes N ordrhein-Westfalen entscheldet der 
ortliche Tl'ager der Sozialhilfe auf der Grundlage seiner 
Planung nach § 7 des Alten- und Pfiegegesetzes Nord
rhem-Westfalen. 

(5) Aufwendungen nach § 10 Absatz 6 des Alten- und 
Pfiegegesetzes Nordrhein-Westfalen sind auf einen ZeIt
raum von 25 Jahren linear zu verteilen. 

(6) Überstelgen die anzuerkennenden Aufwendungen für 
Maßnahmen nach § 1 0  Absatz 6 Satz 1 des Alten- und 
Pfiegegesetzes N ordrhein-Westfalen einschließlich der 
vor der Maßnahme noch bestehenden Restwerte dle Kos
ten eines Ersatzneubaus oder mehrerer Ersatzneubauten 
und entscheidet sich dle Tragenn oder der Tl'ager der 
Einrichtung daher für einen solchen Ersatzneubau, so 
sind auch die Aufwendungen zur Herstellung des Ersatz
neubaus abwelchend von § 2 Absatz 5 auf einen Zeit
raum von 25 Jahren linear zu verteilen Dies gilt nur, 
soweit die bisherige Nutzung des ursprünglichen Gebau
des vollständig und dauerhaft aufgegeben wlrd. Soweit 
im Falle eines Ersatzneubaus noch Restwerte des aufzu
gebenden Gebäudes anzuerkennen smd, sind dlese für 
dle Vergleichs berechnung nach Satz 1 m dle Kosten des 
Ersatzbaus einzurechnen. Ein Restwert der aufzugeben
den Gebaude 1st nur dann weiterhin anerkennungsfähig, 
wie er nicht durch einen 1m Zusammenhang mit der 
Nutzungsaufgabe erzielten Erlös gedeckt 1st oder unter 
Berücksichtigung marktublicher VerkaufsmoghchkeIten 
hätte gedeckt werden können. Dle zustandige Behörde 
kann msoweIt von der Tl'agenn oder dem Trager eme 
umfassende Darlegung einschließlich eines in Abstim
mung mit der Behorde zu beauftragenden Sachverstan
dlgengutachtens verlangen. 

(7) Sofern die Umsetzung emer Maßnahme nach § 1 0  
Absatz 6 Satz 1 des Alten- und Pfiegegesetzes Nord
rhem-Westfalen in emer oder mehreren Einnchtungen 
einer Trägerin oder eines Tragers zu einer Reduzierung 
der verfugbaren Platzzahl in dem vorhandenen Gebau
debestand führt, ein Ersatz dieser Platze aber nicht 
durch eine Baumaßnahme nach Absatz 4 oder Absatz 6 
moglich 1st, kann die Tragerm oder der Tl'ager auch m
soweit bis zum 3 1 .  Juli 2 0 1 8  wegfallende Platze aus meh
reren elgenen Einrichtungen in emem Neubau zusam
menfassen. Fur diesen Neubau gilt hinsichthch des 
Refinanzierungszeitraums Absatz 5; im Ubrigen die für 
Neubauten gültigen Regelungen. Stammen dle Platze fur 
einen solchen Neubau aus Emnchtungen 1m Zustandlg
keitsbereich verschiedener orthcher Sozialhilfetrager, so 
1st die Zustlmmung samthcher betroffener ortlicher So
zialhilfetrager fur die Anerkennung der Maßnahme er
forderlich. 

§4 

Aufwendungen für die erstmalige Herstellung, 
Anschaffung und Aufrechterhaltung des betriebsnot-

wendigen Bestandes an sonstigen Anlagegütern 

(1 )  Aufwendungen fur die Herstellung oder Anschaffung 
SOWle Aufrechterhaltung des betnebsnotwendlgen Be
standes an sonstigen Anlagegütern und lhrer Funktions
tuchtlgkeIt sind in Höhe von Jährhch elf Prozent des 
bei der Inbetriebnahme fur die sonstigen Anlagegüter 
aufgewendeten Gesamtbetrages anerkennungsfahig. Fur 
die Berechnung des jahresbezogen anerkennungsfahigen 
Betrages wlrd der bei der Inbetnebnahme fur diese An
lageguter aufgewendete Gesamtbetrag emrichtungsbe
zogen nach den Prelsindizes für Wohngebaude (Baulels
tungen am Bauwerk) m Nordrhein-Westfalen (Baslsjahr 
2 0 1 0  = 1 0 0 )  fortgeschrieben. 

(2) Der bel Inbetnebnahme aufgewendete Betrag ist be
zogen auf den Zeitpunkt der erstmahgen Inbetneb
nahme der Einnchtung als Gesamtbetrag festzustellen. 
Dabei sind als betriebsnotwendlger Gesamtbetrag für 
sonstige Anlageguter maxlmal Aufwendungen anzuer
kennen, die zusammen nut den Aufwendungen fur die 
erstmahge Herstellung oder Anschaffung langfristlger 
Anlagegüter nach § 2 einen Gesamtbetrag von 1 887 € 
Je qm Nettogrundflache (AngemessenheItsgrenze) mcht 
ubersteigen. § 2 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 und 4 gel
ten entsprechend. 

(3) Werden Teile der sonstigen Anlageguter bei der erst
maligen Inbetnebnahme nicht als Elgentum erworben, 
sondern im Rahmen von Miet- oder Leasingvertragen für 
den Betrieb der Emnchtung beschafft, so smd Sle zur Er
mittlung des Betrages nach Absatz 2 nut lhrem marktüb
hchen Kaufprels zu berücksichtlgen. 

(4) Die Aufwendungen mussen tatsachhch für Maßnah
men im Smne des Absatzes 1 Satz 1 emgesetzt werden. 
Dabel können zunächst dle Aufwendungen fur dle erst
mahge Herstellung oder Anschaffung der sonstlgen An
lagegüter aus den Betragen nach Absatz 1 refinanziert 
werden. Die nachfolgende Aufrechterhaltung des be
triebsnotwendigen Bestandes an sonstlgen Anlagegütern 
kann alle Maßnahmen umfassen, die darauf gerichtet 
smd, die Substanz oder die Verwendungs- und Nutzungs
möglichkeIt des Gesamtbestandes an sonstigen Anlage
gütern m ihrem ursprunglichen Zustand zu erhalten 
oder diesen Zustand wleder herzustellen. 

(5) Dle anerkannten Betrage konnen Jahresübergreifend 
für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 eingesetzt werden. 
Eine Anerkennung erfolgt Jedoch nur solange, bis etwa
ige noch nicht zweckentsprechend verausgabte Betrage 
das Vierfache des Jahreswertes nach Absatz 1 errelchen. 
Bei der Berechnung sind Aufwendungen, die noch nicht 
durch abgerechnete Betrage nach Absatz 1 gedeckt sind, 
solange zu berückslchtigen, bis ihre vollstandlge Refi
nanzlerung erfolgt ist. Dies gilt auch für bisher noch 
nicht refinanzierte Aufwendungen fur Anlageguter, die 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung angeschafft wurden 

(6) Reichen dle nach Absatz 1 anerkannten und noch 
nicht verausgabten Betrage nicht aus, um eine dringend 
erforderliche Maßnahme nach Absatz 1 zu finanzleren, 
konnen hlerfür ausnahmswelse auch zur Finanzlerung 
von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
nach § 6 Absatz 1 anerkannte und noch mcht veraus
gabte Betrage emgesetzt werden. 

(7) Erfordern veranderte gesetzliche Vorgaben oder eine 
Ausweitung der Platzzahl zwmgend eme quantitatlve 
oder qualitative Veranderung des Bestandes an sonstigen 
Anlagegutern, ist der nach Absatz 2 festzusetzende Ge
samtbetrag fur dle Zukunft um dle hlerfur tatsachlich 
anfallenden Aufwendungen zu erhohen. Absatz 3 gilt 
entsprechend. Eine anderweltige Veranderung des Be
standes kann nur insoweit beruckslchtlgt werden, wie 
der maximale Gesamtbetrag nach Absatz 2 Satz 2 bei 
Inbetriebnahme und auch durch nachtragliche Aufwen
dungen fur langfristige oder sonstlge Anlageguter nicht 
ausgeschopft wurde. 

§ 5 

Finanzierungsaufwendungen 

( 1 )  Als Fmanzlerungsaufwendungen smd Aufwendungen 
fm Fremdkapitaldarlehen und Zinsen für Elgenkapital 
anerkennungsfählg, wenn und soweit die Darlehen be
ziehungsweise das Eigenkapital zur Finanzlerung von 
tatsächlich erbrachten und als betriebsnotwendlg aner
kannten Aufwendungen nach §§ 2 bis 4 und 6 emgesetzt 
wurden. Eme Anerkennung der Fmanzierungsaufwen
dungen für Fremdkapitaldarlehen ist dabei ausgeschlos
sen, soweit diese Darlehen als Ersatz von zuvor emge
brachtem ElgenkapItal aufgenommen wurden. 

(2) Darlehen und Eigenkapital zur Fmanzierung sonsti
ger Anlagegüter können hochstens m Höhe des nach § 4 
Absatz 2 festgestellten Gesamtbetrages anerkannt wer
den. der hierbel entsprechend § 4 Absatz 1 Satz 2 fortzu
schrelben 1st. In diesem Rahmen smd Fmanzlerungsauf
wendungen anzuerkennen, soweit die Saldierung der 
Aufwendungen und anerkannten Beträge nach § 4 Ab
satz 5 em negatlves Saldo erglbt und nicht von der Aus
nahmeregelung des § 4 Absatz 6 Gebrauch gemacht wer
den kann. 

(3) Fur Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwen
dungen smd FremdkapItaldarlehen anerkennungsfahig, 
soweit keine noch nicht zweckentsprechend verausgab
ten Betrage im Sinne des § 6 Absatz 1 fur das langfris
tige Anlagevermogen zur Verfügung stehen und mcht von 
der Ausnahmeregelung des § 6 Absatz 4 Gebrauch ge
macht werden kann 



Gesetz- und Verordnungsb latt fur das Land Nordrhem-Westfa len - Nr. 30 vom 31 Oktober 2014 659 

(4) Bei Annuitatendarlehen oder Darlehen mit festen 
Tilgungsbetragen (Anfangshlgung mmdestens 1 Prozent) 
smd die nachgewIesenen Zmszahlungen anerkennungs
fähIg. wenn für dIe Darlehen eine marktubliche Laufzeit 
und ein zum Zeitpunkt der jeweiligen Zinsfestschrei
bung nach Art des Darlehensvertrages marktublicher 
Zinssatz vereinbart sind. DIe Darlehensverträge zur Fi
nanzIerung langfnstiger Anlageguter mussen mindestens 
eine Tilgungsregelung vorsehen, ehe m den in §§ 2 Ab
satz 5 und 3 Absatz 5 festgeschriebenen Zeitraumen eme 
vollständIge TIlgung der Darlehen ermöglicht. 

(5) Ebenfalls anerkennungsfahig smd zeIt anteilIge Fi
nanzierungsaufwendungen wahrend der Bauphase und 
die mit der Darlehenssicherung verbundenen Aufwen
dungen. Fmanzierungsaufwendungen während der Bau
phase sind dabei den Aufwendungen nach §§ 2 und 3 
zuzurechnen Laufende Aufwendungen zur DarlehenssI
cherung sind zusammen mit den Aufwendungen nach 
den Absatzen 1 bIS 4 zu berucksichtigen. 

(6)  Erfolgt die Fmanzierung der Aufwendungen nach 
§§ 2 bis 4 durch den Emsatz von EIgenkapItal, sind hier
fur EIgenkapItalzinsen als Finanzierungsaufwendungen 
anerkennungsfähIg. Der anzusetzende Zmssatz wird 
jahrlich zum 31. JulI von der obersten Landesbehorde 
durch Ermittlung des Vorjahresdurchschnitts der von der 
Bundesbank 1m Rahmen der KapItalmarktstatistik ver
offentlichten Zeitreihe "UmlaufsrendIten mlandlscher 
Inhaberschuldverschreibungen / Börsennotierte Bundes
wertpapiere / MIttlere Restlaufzeit von uber 15 bis 30 
Jahre / Monatswerte" festgesetzt. DIeser wIrd wegen des 
gegenuber dIesen Wertpapieren erhohten RISikos um 
emen halben Prozentpunkt erhoht. Bel der Berechnung 
der Zmsen 1st dIe Reduzierung des eingesetzten Eigen
kapitals durch dIe lmeare VerteIlung nach § 2 Absatze 5 
und 6 sowie § 3 Absatz 5 zu berucksichhgen. Filr einer 
bestimmten Einrichtung gewahrte zweckgebundene Zu
wendungen von Stiftungen oder Dntten 1st eine Verzm
sung nach Satz 1 mcht anzuerkennen, selbst wenn sie 1m 
Rahmen anderer Regelungen als EigenkapItal angerech
net werden. 

(7) ErwIrbt die Trägerm oder der Trager sonstige Anla
geguter im Wege des Leasmgs, so sind nach den Leasing
verträgen geschuldete und gesondert ausgewIesene 
Finanzierungsanteile ebenfalls als Fmanzierungsauf
wendungen anzuerkennen soweit sie der Höhe nach 
marktublich smd. 

§ 6 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen 

für langfristige Anlagegüter 

(1) Aufwendungen fur Instandhaltung und Instandset
zung von Anlagegutern nach §§ 2 und 3 smd in Hohe von 
jahrlich 18,77 € Je qm der berucksichtigungsfahigen Net
togrundfiache anerkennungsfähIg Die Aufwendungen 
mussen tatsachlIch fur Maßnahmen zur Instandhaltung 
oder Instandsetzung eingesetzt werden Instandhaltung 
und Instandsetzung umfassen dabei alle Maßnahmen, dIe 
darauf gerichtet smd. dIe Substanz oder dIe Verwen
dungs- und NutzungsmoglIchkeIt von Anlagegütern m 
ihrem ursprunglichen Zustand zu erhalten oder diesen 
Zustand wieder herzustellen HIerzu zahlen msbeson
dere auch Wartungsaufwendungen. 

(2) Der Betrag nach Absatz 1 wird nach den Preismdlzes 
fur Wohngebäude (BauleIstungen am Bauwerk) in Nord
rhem-Westfalen (Basisjahr 2010=100) fortgeschrieben 
und JahrlIch von der obersten Landesbehörde auf BaSIS 
des Mai-Index durch Erlass festgesetzt. 

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten Betrage konnen Jah
re sub ergreifend für Maßnahmen zur Instandhaltung 
oder Instandsetzung eingesetzt werden. Eine Anerken
nung nach Absatz 1 erfolgt jedoch nur solange, bIS etwa
Ige noch mcht zweckentsprechend verausgabte Betrage 
das Zehnfache des Jahreswertes nach Absatz 1 erreichen. 
Bei der Berechnung sind Aufwendungen, die 1m Jahr 
Ihrer Entstehung noch mcht durch vorhandene Betrage 
nach Absatz 1 gedeckt smd, solange zu berucksichtigen, 
bis Ihre vollständige Refinanzierung erfolgt ist. 

(4) Reichen dIe nach Absatz 1 anerkannten und noch 
mcht verausgabten Beträge nicht aus, um eine dringend 
erforderliche Maßnahme nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 zu 

finanzieren, können hierfur ausnahmsweise auch zur FI
nanzIerung von sonshgen Anlagegutern nach § 4 Ab
satz 1 anerkannte und noch nicht verausgabte Beträge 
emgesetzt werden 

§ 7  
Aufwendungen bei Erbpacht von Grundstücken 

(1) Stehen dIe fur den Betrieb der Emnchtung erforder
lIchen Grundstücke nicht 1m EIgentum der Tragerm oder 
des Tragers der Emnchtung, so sind die tatsachlIch ge
zahlten bezIehungsweise vertraglich geschuldeten Pacht
zinsen anerkennungsfahlg, soweIt sie 1m Rahmen der 
ortsüblichen Erbbauzinsen fur vergleichbare Grundstu
cke lIegen. Neben der Gebaudegrundfiäche und den zur 
Erschließung erforderlichen beziehungsweise planungs
rechtlIch vorgeschriebenen Verkehrsfiachen sind dabei 
Freifiachen bis max. 50 qm je von der Einrichtung vorge
haltenem Platz anzuerkennen. Unterliegen die Freifia
chen neben der Nutzung durch dIe Einrichtung auch an
deren Nutzungen, erfolgt eme anteilIge Anerkennung. 

(2) Aufwendungen nach Absatz 1 sind mcht anerken
nungsfahlg, wenn SIch das Grundstück vor dem 1. Feb
ruar 2014 noch 1m Eigentum der Tragerin oder des Trä
gers befand und unter Fortsetzung des Betriebs der 
Emrichtung veräußert wurde. 

§ 8 
Miet- und Pachtaufwendungen 

(1) Stehen die langfnstigen und sonstigen Anlagegüter 
mcht 1m EIgentum der Tragerin oder des Trägers der 
Emrichtung, so sind dIe tatsachlIch gezahlten beZIe
hungsweise vertraglich geschuldeten Mletzmsen nach 
Maßgabe der folgenden Regelungen anerkennungs fähIg. 

(2) Aufwendungen fur die Miete oder Pacht langfnstiger 
und sonshger Anlagegüter sind als betnebsnotwendig 
anzuerkennen, wenn das für SIe zu zahlende Jahresent
gelt die Summe nicht uberstelgt, die fur entsprechende 
Emrichtungen 1m EIgentum der Tragerin oder des Tra
gers jahrlich anerkennungs fähIg ware (VergleIchsbetrag). 
DIe Trägerin oder der Trager kann entscheiden, ob die 
VergleIchsberechnung fikhv oder konkret anhand der 
tatsächlichen von der Vermieterin oder dem Vermieter 
emrichtungsbezogen erbrachten Aufwendungen erfolgen 
soll. DIe Entscheidung 1St bei der Antragstellung zur 
erstmaligen Festsetzung nach Inkrafttreten dIeser Ver
ordnung zu treffen und kann nur einmalIg im Rahmen 
der belden nachfolgenden Festsetzungsverfahren veran
dert werden. Die fiktive VergleIchsberechnung erfolgt 
nach den Absatzen 3 bis 10, die konkrete Vergleichsbe
rechnung nach Absatz 11. Befanden SIch dIe langfrish
gen Anlageguter zum 1. Februar 2014 1m Eigentum der 
Tragerm oder des Trägers und wurden oder werden SIe 
nach diesem Zeitpunkt veräußert und anschlIeßend zum 
weIteren Betneb der Emnchtung von der bisherigen Tra
gerin oder dem bisherigen Trager oder emer bezlehungs
welse einem Dritten gemietet, so erfolgt die Uberprufung 
der Angemessenheit stets im Wege der konkreten Ver
gleichsberechnung nach Absatz 11. Das Gleiche gilt, 
wenn dIe Tragerm oder der Trager das EIgentum an den 
langfristigen Anlagegutern behalt, aber die Tragerschaft 
der Emnchtung auf eme andere natürliche oder junsh
sche Person ubergeht. 

(3) Der fiktive Vergleichsbetrag ermittelt sich aus der 
AdditlOn folgender Beträge: 

1. ZweI Prozent von 85 Prozent des fur das Jahr der 
erstmaligen Inbetriebnahme der Emnchtung gulhgen 
Betrages nach § 2 Absatz 2 Satz 1 oder § 2 Absatz 3. 

2. Zehn Prozent von 15 Prozent des fur das Jahr der 
Festsetzung gültIgen Betrages nach § 2 Absatz 2. 

3. FIktive Darlehenszmsen, dIe für ein Darlehen m Hohe 
von 80 Prozent des Betrages nach § 2 Absatz 2 Satz 1 
oder § 2 Absatz 3 zu zahlen wären. Der fiktive Zinsbe
trag ergibt sich aus der durchschmttlIchen JährlIchen 
Zmsbelastung für ein auf zehn Jahre ausgelegtes Dar
lehen mit einer durchschnittlIchen jahrlichen Tilgung 
von zwei Prozent. Als Zinssatz WIrd der durchschnitt
liche Zmssatz für entsprechende Darlehen in den 
zwölf Monaten vor der erstmalIgen Inbetriebnahme 
auf der Grundlage der von der Bundesbank im Rah-
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men der Kapitalmarktstatistik veroffenthchten "Zms
satze für WohnungsbaukredIte von uber zehn Jahren 
für das Neugeschaft der deutschen Banken" zu 
Grunde gelegt. Bel der Berechnung des Durch
schmttszmses für den Zehn-Jahreszeitraum 1st dIe 
Jahrliche Tilgung von zwei Prozent zu berücksichtI
gen Jeweils nach Ablauf eines ZeItraums von zehn 
Jahren erfolgt eme neue Ermittlung des fiktiven Zins
betrages auf der Grundlage der dann anzusetzenden 
Zmssatze. HIerbei ist erneut der Gesamtbetrag nach 
Satz 1 als Ursprungs betrag des Darlehens der Höhe 
nach zugrunde zu legen. 

4. FIktIve EIgenkapItalzinsen, die fur 20 Prozent des 
Betrages nach § 2 Absatz :2 Satz 1 oder § 2 Absatz 3 in 
Ansatz gebracht werden. Der Zinssatz wird jeweils 
unter Anwendung des § 5 Absatz 6 für zehn Jahre ab 
erstmaliger Inbetnebnahme festgeschneben Num
mer 3 Sätze 4 bis 6 finden entsprechend Anwendung. 

5. 1 , 1 5  Prozent des für das Jahr der Festsetzung gultigen 
Betrages nach § 2 Absatz 2. 

(4) Wurde für die Emnchtung eme offentliche Forderung 
in Form emes mcht zuruckzuzahlenden Zuschusses in 
Anspruch genommen, verrmgern sich dIe den Berech
nungen nach Absatz 3 Nummern 1 bis 3 zugrunde zu le
genden Betrage um die Summe der gewahrten Forde
rung. Erfolgte eine Forderung durch ein Darlehen mit 
emem germgeren Zmssatz als dem nach Nummer 3 zu
grunde zu legenden Zmssatz, so wird fur den Betrag des 
Forderdarlehens der fiktIve Zms nach Nummer 3 nur in 
Hohe des Zinssatzes des Forderdarlehens berechnet. 

(5) Umfasst der Mietvertrag neben den langfnstigen und 
sonstIgen Anlagegütern auch das der Einrichtung die
nende Grundstuck, so erhoht sIch der Vergleichs betrag 
nach Absatz 1 um em angemessenes Nutzungsentgelt, 
dessen Hohe in entsprechender Anwendung des § 7 zu 
ermitteln ist. 

(6) NImmt der VermIeter auf Bitte des Mieters eine Mo
dermslerung gemaß § 3 Absatz 1 Satz 1 vor bezIehungs
weIse hat er sie m der Vergangenheit vorgenommen, so 
erhoht sIch der nach Absatz 3 berechnete VergleIchsbe
trag für die Dauer von 2 5  Jahren ab dem auf dIe Moder
msierung folgenden Jahr um emen jahrhchen Betrag in 
Hohe von 4 Prozent der tatsächhch nachgewIesenen und 
erforderlichen Aufwendungen für dIe Modermslerung, 
dIe als Gesamtbetrag festgestellt werden. Fuhrt die Mo
dernisierung zu einer Vergroßerung der tatsächlichen 
Nettogrundfiäche, erhöht sich dauerhaft 1m Rahmen der 
fiktiven Vergleichs berechnung der Betrag nach Absatz 3 
Nummer 5 um einen Betrag in Höhe von 1 , 1 7  Prozent 
der tatsächlich für langfnstIges Anlagevermogen ent
standenen Modernislerungsaufwendungen. Maximal je
doch kann zusatzhch Je entstandenem Quadratmeter 
Nettogrundfiache der im Jahr der Festsetzung gultige 
Betrag nach § 6 Absatz 2 anerkannt werden Zusätzliche 
Finanzierungsaufwendungen uber die nach Absatz 3 
Nummern 3 und 4 m der fiktIven Vergleichsberechnung 
beruckslchtlgten Betrage hmaus konnen 1m Fall emer 
Modernisierung im Sinne des Satzes 1 nur msoweit an
erkannt werden, wie dIe Summe aus den tatsachlichen 
Modernislerungskosten und dem bel Zugrundelegung 
emes 50 jahrigen Refinanzierungszeitraumes verbleIben
den fiktIven Restwerts der Emrichtung den in der 
Vergleichsberechnung nach Absatz 3 Nummern 3 und 4 
fortlaufend zu beruckslchtigenden Finanzierungsge
samtbetrag fur das langfnstlge Anlagevermögen über
steigt. Soweit hiernach zusatzliche Fmanzlerungsauf
wendungen anerkennungs fähIg sind, erfolgt die Aner
kennung in entsprechender Anwendung des § 5 .  

(7)  Hat dIe Tragerm oder der Trager nur die langfnstI
gen Anlageguter gemietet oder gepachtet, wahrend sich 
dIe sonstigen Anlagegüter m Ihrem oder semem EIgen
tum befinden, so sind für dIe sonstIgen Anlageguter der 
Betrag nach § 4 Absatz 1 zuzuglich der auf die sonstigen 
Anlageguter entfallenden Fmanzlerungsaufwendungen 
nach § 5 neben den Aufwendungen fur Miete und Pacht 
anzuerkennen. Die jahrhch maximal anerkennungsfahl
gen Gesamtbetrage für Miete und Pacht nach Absatzen 2 
bIS 6 verringern sich in diesem Fall um die jahresbezogen 
nach Satz 1 anerkennungsfähigen Beträge. DIe Regelung 
gIlt entsprechend fur sonstIge Anlagegüter, dIe unabhän-

gig von den langfnstIgen Anlagegütern gemIetet oder ge
least werden. 

(8) Obhegt der Tragenn oder dem Trager der Einrich
tung ganz oder teIlweIse nach dem Mlet- oder Pachtver
trag dIe Durchfuhrung der Instandhaltungs- beziehungs
weise InstandsetzungsarbeIten an dem Gebaude. so 
können neben den tatsachlich geschuldeten Miet- oder 
Pachtzahlungen auch Aufwendungen nach § 6 anerkannt 
werden. Die Tragerin oder der Trager der Einnchtung 
entscheidet. m welcher Höhe dies geschehen soll. Der 
Vergleichsbetrag zur ErmIttlung der maXImal als be
tnebsnotwendig anerkennungsfahigen Miet- oder Pacht
zahlungen 1st um dIe nach § 6 zusatzhch geltend ge
machten Aufwendungen zu verringern. 

(9)  Besteht das Miet- oder Pachtverhaltnis, für das Auf
wendungen nach dleserVorschnft anerkannt werden sol
len. bereIts bei Inkrafttreten dieser Verordnung, so smd 
dIe aus dem Vertragsverhaltnis geschuldeten Mlet- und 
Pachtzahlungen zum Vertragsstand 1. Februar 2 0 1 4  un
abhanglg von den Regelungen der Absatze 3 bis 8 nach 
Maßgabe der folgenden Satze als betnebsnotwendlg an
zuerkennen, wenn sie vor dem 1. Februar 2 0 1 4  im Rah
men von Festsetzungen nach dem Landespfiegegesetz 
Nordrhein-Westfalen von den zuständIgen B('horden als 
betnebsnotwendlg anerkannt worden smd. Uberstelgen 
die nach den bestehenden Vertragen geschuldeten Be
trage dIe nach den Absatzen 3 bis 8 gültIgen Obergren
zen, so gilt die Anerkennung nach Satz 1 langstens bis 
zum 3 1. Dezember 2 0 1 9  m der fur dIe Miete vor dem 
1. Februar 2014 anerkannten Hohe. Nach dIesem ZeIt
raum 1st dIe vertraglich geschuldete Miete beziehungs
weise Pacht nur anzuerkennen, soweIt SIe den nach 
Absatzen 3 bIS 8 zu ermittelnden Vergleichsbetrag nicht 
um mehr als zehn Prozent uberschreitet. Erhohungen der 
vertraghch geschuldeten MIetzahlungen können in den 
Fallen der Satze 2 und 3 nur dann anerkannt werden. 
wenn eme Vergleichsberechnung nach den Absatzen 3 
bis 8 dIe Mietsteigerung umfasst. Soweit dIe Trägenn 
oder der Trager über die Regelungen cheses Absatzes 
hinaus nach § 1 0  Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 Alten- und 
p'fiegegesetz NRW eine Ausnahmegenehmigung zur 
Uberschreitung der nach Absatz 3 zu berechnenden Ver
gleichsmiete beantragen WIll, soll dies für den ZeItraum 
nach dem 1. Januar 2020  bIS zum 1 Januar 2 0 1 7  bean
tragt werden; uber den Antrag soll innerhalb von 6 Mo
naten entschIeden werden 

( 1 0) Besteht das Mlet- oder Pachtverhaltms, fur das 
Aufwendungen nach dieser Vorschnft anerkannt werden 
sollen, bereits bei 11lkrafttreten dieser Verordnung und 
hegen die 1m Jahr 2 0 1 4  tatsachhch geschuldeten Mlet
zahlungen unterhalb der nach den Absätzen 3 bis 8 er
rechneten Vergleichsbeträge, so ist eme Erhöhung der ge
schuldeten Miet- beZIehungsweise Pachtbetrage nur 
soweit als betriebsnotwendig anzuerkennen, WIe sIe sich 
m den zeIthchen und prozentualen Grenzen einer nach 
§ 5 5 8  BGB zulassigen Mieterhohung halt. 

(11) EntscheIdet SIch die Tragenn oder der Träger dafur, 
die Angemessenheit der tatsachhch gezahlten beZIe
hungsweise geschuldeten Miete anhand einer konkreten 
Vergleichs berechnung ermitteln zu lassen, so hat SIe oder 
er im Rahmen der entsprechenden Verfahren samtliche 
Angaben uber die der Vermieterin oder dem VermIeter 
tatsachlich entstandenen Aufwendungen vorzulegen und 
auf Verlangen nachzuweisen, die auch fur eine Einrich
tung 1m EIgentum der Tragerm oder des Trägers vorzule
gen sind. Die Vergleichs berechnung erfolgt dann durch 
eine entsprechende Anwendung samthcher für eme Ei
gentumseinnchtung geltenden Vorschnften dIeser Ver
ordnung. Entstehen der Tragerin oder dem Trager selbst 
neben der vertraglich vereinbarten MIetzahlung weItere 
Aufwendungen, weIl sich dIe sonstigen Anlageguter in 
Ihrem oder seinem BesItz befinden oder Ihr oder Ihm die 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsverpfiichtungen 
an den langfristigen Anlagegütern obliegen, so smd die 
entsprechenden Aufwendungen neben der Mietzahlung 
anerkennungsfahig. DIe Gesamthöhe darf aber dIe Ange
messenheItsgrenzen nicht uberschreiten, die im Falle des 
vollständIgen EIgentums der Tragerm oder des Tragers 
gelten wurden. 
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Abschnitt 2 

Verfahren zur Ermittlung der anerkennungs fähigen 
Aufwendungen 

§ 9 

Verfahrensgrundsätze 

(1) Die zustandige Behörde berat die Tragerinnen und 
Trager der Einnchtungen im Vorfeld von baulichen Maß
nahmen 1m Sinne der §§ 2, 3 und 8 Absatz 6 msbeson
dere über die AnerkennungsfähigkeIt der entstehenden 
Aufwendungen gemäß § 10 Absatz 4 des Alten- und Pfle
gegesetzes N ordrhem-Westfalen (Beratungsverfahren). 
Auf Antrag der Tragelin oder des Tragers der Emrich
tung entscheIdet die jeweIls zustandige Behörde 

1. im Vorfeld von baulichen Maßnahmen im Smne der 
§§ 2, 3 und 8 Absatz 6 über dIe Emhaltung derVorga
ben des § 11 Absatz 3 des Alten- und Pflegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen und dIe Einordnung von Maß
nahmen nach § 10 Absatz 6 des Alten- und Pflegege
setzes Nordrhein-Westfalen (AbstImmungsverfahren), 

2. über die Feststellung der Gesamtbetrage der anerken
nungsfähigen Aufwendungen nach §§ 2 bis 4 und 8 
Absatz 6 und der sonstigen finanzierungsrelevanten 
Rahmendaten der Emnchtung (Feststellungsverfah
ren), 

3. über die Festsetzung der jahresbezogen anzuerken
nenden Aufwendungen nach §§ 2 bIS 8 (Festsetzungs
verfahren). 

(2) Örtlich zuständig ist die fur das jeweilige Verfahren 
zustandlge Behorde, m deren Bereich die Pflegeeinnch
tung liegt beziehungsweise ernchtet werden soll. 

(3) Das zustandige Ministenum kann im Wege der Allge
memverfügung in begründeten Fallen abweIchende Ver
fahrensfristen festlegen und entscheiden, mWleweit den 
Antragen Belege fur dIe antrags begründenden Angaben 
unmittelbar beIzufügen oder ob ,diese nur zur Einsicht
nahme m der Einnchtung oder Ubersendung auf Anfor
derung durch dIe zustandige Behorde vorzuhalten sind. 
Die Befugnis der zuständigen Behorde, daruber hinaus 
Unterlagen anzufordern, bleIbt hiervon unbenihrt. 

(4) Sämtliche anspruchs begründenden Belege smd 
grundsatzlich uber einen ZeItraum von zehn Jahren nach 
erstmaliger Geltendmachung der Aufwendungen aufzu
bewahren und der zustandlgen Behorde auf Anforderung 
zur EinsIchtnahme in der Emnchtung bereItzustellen 
oder zu übersenden. Belege uber Aufwendungen, dIe auf 
einen mehrjährigen ZeItraum linear verteIlt werden, sind 
für den gesamten ZeItraum der lmearen Verteilung vor
zuhalten. 

§ 10 

Beratungs- und Abstimmungsverfahren 

( 1 )  DIe Tragerin oder der Träger der Emnchtung hat dIe 
Planungen von Neubau-, Verbesserungs- und ErweIte
rungsmaßnahmen dem zuständigen orthchen Trager der 
SozIalhilfe rechtzeItig vor Maßnahmebeginn zur Bera
tung hmslchtlich der Anerkennungsfähigkeit der entste
henden Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz cl des 
Alten- und Pflegegesetzes N ordrhein-Westfalen vorzule
gen (§ 9 Absatz 1 Satz 1). Der örtliche Trager der Sozial
hilfe kann die Vorlage weIterer Unterlagen anfordern. Er 
leitet dem zustandlgen überorthchen Träger der SozIal
hIlfe die Planungen unverzughch zur Kenntmsnahme zu 
und gibt Ihm die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der 
Wiltschafthchkelt und der BetnebsnotwendlgkeIt (Aner
kennungsfähigkeit) der entstehenden Aufwendungen. 

(2) Uber die Durchführung des Verfahrens nach Absatz 1 
Satz 1 erhält die Tragerm oder der Träger vom ortlichen 
Trager der SozIalhIlfe einen Nachweis. 

(3) Auf Antrag gemaß § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 er
teIlt der örtliche Trager der SozIalhIlfe einen Bescheid 
mit BindungswIrkung fur das spatere Feststellungs- be
zIehungsweise Festsetzungsverfahren. Im Rahmen der 
Entscheidung ist das Einvernehmen mit dem uberört
lichen Trager der Sozialhilfe anzustreben. Sollte Einver
nehmen nicht hergestellt werden können, so entscheidet 
der brtliche Trager der Sozialhilfe. 

(4) Für das Verfahren nach § 10 Absatz 3 smd dem örtli
chen Trager der Sozialhilfe fur Baumaßnahmen sowohl 
bei Eigentums- als auch bei MIetobjekten mindestens 
folgende Unterlagen vorzulegen' 

1. Bemaßte Grundnsspläne 1m Maßstab 1:100 mit Em
tragung einer dreiseltigen freIstehenden Bettenauf -
stellung und Darstellung der Samtäranlagen, 

2. Flachenberechnungen nach DIN 277 (aufgeteIlt nach 
Bereichen WIe z. B vollstationare Pflege, vermietete 
Flachen (z.B. Frisor) und sonstige Fremdnutzungen), 

3. Kostenberechnungen nach DIN 276 (aufgeteIlt m an
rechenbare langfnstIge InvestitlOnskosten und sons
tige Anlageguter), 

4. zusätzlich bei Umbaumaßnahmen eine Aufstellung 
der Bauunterhaltungsmaßnahmen und deren Kosten, 

5. Angaben zur eventuellen Nutzung emes AusweIchge-
baudes, 

6. Platzzahl vor und nach Durchführung der Maßnahme 

Darüber hinaus kann der brthche sowie der uberörthche 
Trager der Sozialhilfe uber Art und Umfang weiterer fur 
die Prüfung vorzulegender Unterlagen entscheiden 

§ 1 1  
Verfahren zur Feststellung anerkennungsfähiger 

Investitionsaufwendungen 

(1) Der zustandige uberörtliche Trager der SozIalhilfe 
stellt auf Antrag der Tragerin oder des Tl'agers einer Em
richtung die Gesamtbetrage der anerkennungsfahigen 
Aufwendungen nach §§ 2 bIS 4 und die sonstigen finan
zIerungsrelevanten Rahmendaten der Emnchtung fest. 
DIe Feststellung erfolgt durch BescheId und umfasst: 

1. den als betnebsnotwendig anzuerkennenden Gesamt
betrag der fur Maßnahmen nach §§ 2 und 3 entstan
denen Aufwendungen, 

2. den Zeitraum der linearen Verteilung dieser Aufwen
dungen nach § 2 Absätze 5 und 6 sowie § 3 Absatz 5 ,  

3. den als betriebsnotwendig anzuerkennenden Gesamt
betrag nach § 4 Absatz 1 Satz 2 sowie § 8 Absätze 7 
und 11 Satz 3, 

4. dIe verbmdliche EntscheIdung über Ausnahmen nach 
§ 10 Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 des Alten- und Pflege
gesetzes N ordrhein-Westfalen, 

5. die AnteIle an EIgenkapital und FremdkapitaL die fur 
die Maßnahmen nach §§ 2 bIS 4 und 8 Absatze 7 und 
1 1  Satz 3 jeweIls aufgewendet wurden, 

6. bei statlOnaren Einrichtungen die Zahl der vorhande
nen Platze unterteilt nach vollstationaren Dauerpfle
geplätzen, KurzzeItpflegeplätzen sowie teIlstatlOnären 
Platzen, 

7. dIe Gesamtgroße der berücksIchtIgungsfahlgen Netto
grundflache, 

8. die Gesamtgroße der beruckslChtigungsfahigen Grund
stucksflache, soweIt dIese nicht im Eigentum der Tra
germ oder des Tragers der Emnchtung steht, 

9 die Hohe der nach § 8 Absatz 6 anerkennungsfähigen 
Modermslerungsaufwendungen sowie eine etwaIge 
Erhohung der berucksichtigungsfahigen Nettoge
samtfläche bei Maßnahmen 1m Sinne des § 8 Absatz 6 
Satz 1. 

(2) Der Antrag muss mindestens folgende Angaben ent
halten: 

1. den Zeitpunkt, ab dem die Feststellung der geltend 
gemachten Aufwendungen beantragt wird, 

2. die Beschelmgung der nach dem WTG zustandigen 
Behörde uber die Erfullung der Voraussetzungen des 
WTG (Bescheinigung im Smne des § 1 1  Absatz 3 Al
ten- und Pflegegesetz), 

3. jeweIls die Gesamtsumme der tatsächhch gezahlten 
Betrage fur Aufwendungen nach § 2 Absatz 1 Satz 1. 
§ 3 Absatz 1 Satze 1 und 2, § 4 Absatz 2 und § 8 Ab
satze 6, 7 SOWIe 11 Satz 3, deren Feststellung bean
tragt wird, einschheßllch der Angaben über den 
marktubhchen KaufpreIs sonstiger Anlagegüter, die 
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im Rahmen von Mlet-und Leasmgvertragen be
schafft wurden, testiert durch eme Wirtschaftsprüfe
rm, emen Wlrtschaftsprufer oder emen Tragerver
band, 

4. bei Mieteinrichtungen den Mletvertrag einschließlich 
seiner Anlagen und Hmweise zur Regelung der In
standhaltung, 

5. den Erbpachtvertrag einschließlich des Katasteraus
zugs und soweit bekannt Angaben zum ortublichen 
Erbpachtzins m der Kommune, 

6. die Große des zur Einrichtung gehörenden Grund
stücks, ehe Große der zur Erschließung erforderli
chen bezlehungswelse planungsrechtlich vorge
schriebenen Verkehrsfiächen sowie etwaige neben der 
Nutzung der die Einrichtung bestehenden Grund
stucksnutzungen, 

7. das Datum der Inbetnebnahme der Einnchtung so
Wle des Abschlusses und der Inbetriebnahme von 
Umbau und Modernisierungsmaßnahmen, 

8 dle Höhe der fur Maßnahmen nach §§ 3 blS 4 und § 8 
Absatze 6, 7 und 1 1  Satz 3 Jeweils aufgewendeten 
Darlehens- oder Elgenkapitalbetrage emschließlich 
der Darlehensvertrage, 

9. die Hohe der für die Einrichtung gewahrten 6ffenth
chen Zuschüsse einschließhch etwaiger Zuschussbe
schelde, 

1 0 .  den vor Inkrafttreten der Verordnung festgesetzten 
Vertellungszeitraum gemaß § 3 Absatz 5 ,  

1 1. im Rahmen von Maßnahmen nach § 3 eventuelle 
Aufwendungen fur Auswelchquartiere, 

13. die Zahl der vorhandenen Platze in der Emnchtung 
unterteilt nach vollstationaren Dauerpfiegeplätzen, 
Kurzzeitpfiegeplatzen SOWle teilstationären Platzen 
sowie ggf. Emzel- und Doppelzimmern, 

13 .  die zur Ermittlung der Nettogrundfiache gern aß DIN 
377 erforderlichen Angaben. 

(3 )  Bei wesenthchen Anderungen der den Feststellungen 
zugrunde liegenden Tatsachen kann dle Trägerin oder 
der Tl'ager eine Anderung der Feststellung beantragen. 

(4) Bei Einnchtungen mit einer erstrnahgen Inbetrieb
nahme vor Inkrafttreten dleser Verordnung wlrd bei der 
erstrnahgen Feststellung nach dieser Verordnung für 
langfrishge Anlageguter der gemaß § 1 Absatz 6 ermit
telte Restwert festgelegt Bei der Ermlttlung des Rest
wertes sind hinsichtlich der Gesamtsumme der bereits 
anerkannten Refinanzierungsanteile der tatsachhch ent
standene und anerkannte Herstellungs- bezlehungsweise 
Anschaffungsaufwand sowie dessen lineare Vertellung 
auf den einrichtungs bezogen festgelegten Verteüungs
zeitraum zugrunde zu legen. Dies gilt mcht, wenn dle 
Trägerm oder der Trager nachwelst, dass tatsächlich ge
ringere Refinanzlerungsbetrage anerkannt wurden. Ist 
kein kürzerer Verteilungs zeitraum 1m Sinne des § 2 Ab
satz 6 festgesetzt, so wlrd der Berechnung der bisherigen 
phrlichen Refinanzlerungsbeiträge em Verteilungszeit
raum von 50 Jahren zugrunde gelegt. Dles gilt auch fur 
Einrichtungen, fur die bis zum Inkrafttreten dieser Ver
ordnung dle Betrage zur gesonderten Berechnung auf 
andere Welse als durch jahrhche Investitionsabschrel
bungen ermittelt wurden. Der verbleibende lmeare Ver
teilungszeitraum wird fur langfnshge Anlageguter auf 
der BaS1S des § 2 Absatz 5 und Absatz 6 unter Anrech
nung des seit der erstmaligen Inbetriebnahme bezle
hungswelse nu Fall einer Modernislerung des seit der 
letzten wirksamen Festlegung eines Refinanzierungszeit
raums vergangenen Zeitraums berechnet und festge
stellt. 

(5) Sofern bel Emnchtungen mit einer erstmaligen Inbe
tnebnahme vor Inkrafttreten dleser Verordnung die bis 
zu diesem Zeitpunkt tatsachlich getätigten Aufwendun
gen für das langfnstige Anlagevermogen dem zustandi
gen uber6rtlichen Träger der Sozialhilfe mcht bekannt 
smd, sind hierfür dle m der Pfiege-Buchfuhrungsverord
nung vom 22.  November 1995 (BGBL I S. 1528), zuletzt 
geandert durch Artikel 7 Absatz 3 des Gesetzes vom 2 0  
Dezember 2 0 1 2  (BGBL I S. 37 5 1), bilanzierten Werte zu 
ubernehmen. 

(6) Bel Einnchtungen mit einer erstmaligen Inbetneb
nahme vor Inkrafttreten dieser Verordnung wird bel der 
erstrnahgen Feststellung nach dleser Verordnung für 
sonstige Anlagegüter der Gesamtbetrag entsprechend § 4 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 7 berücksichtigt, soweit die 
Aufwendungen nach den bei lhrem Entstehen gültigen 
gesetzlichen Vorschnften als betriebsnotwendlg aner
kannt wurden. Hierzu werden dle zum Zeitpunkt der In
betriebnahme entstandenen Aufwendungen bis zum 
Zeitpunkt der erstrnahgen Feststellung nach dieser 
Verordnung nach den Preisindizes fur Wohngebäude 
(Bauleistungen am Bauwerk) m Nordrhein-Westfalen 
(Basis]ahr 2 0 1 0=100 ,  Mallndex des der Feststellung vor
angehenden Jahres) fortgeschneben. Sind die ursprüng
hchen Aufwendungen für das sonstige Anlagevermögen 
dem zustandlgen überortlichen Träger der Sozialhilfe 
mcht bekannt, erfolgt dle Festsetzung des Gesamtbetra
ges nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 7 für den Zeit
punkt der erstmaligen Feststellung nach dieser Verord
nung im Wege der Schatzung. Dabel kann die Behörde 
zum Beisplel einen Verglelch mit ahnhchen Emrichtun
gen aus dem jewelhgen Baujahr zugrunde legen, sofern 
keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der tatsach
liche Bestand an sonstigem Anlagevermögen davon 
abweicht. Der Tragerm oder dem Trager ist vor der Fest
stellung Gelegenheit zur Stellungnahme zu der beab
sichtigten Höhe des Schatzbetrages zu geben 

(7) Ein Tl'äger- oder Eigentümerwechsel bel Pfiegeein
nchtungen verandert dle Grundlagen für dle Ermittlung 
der Aufwendungen nicht. Zum Zeitpunkt emes Tl'ager
wechsels bestehende Restwerte der als betriebsnotwen
dig anerkannten Aufwendungen, mcht zweckentspre
chend verbrauchte Beträge nach § 4 Absatz 5 und nicht 
verbrauchte Instandhaltungspauschalen im Sinne des 
§ 6 Absatz 3 werden auf dle neue Einnchtungstragerin 
oder den neuen Emrichtungstrager übertragen. 

(8) Dle berucksichhgungsfahige Nettogrundfiäche (Ab
satz 1 Nummer 7) ergibt sich 1m Rahmen der Festsetzung 
aus der Addition der im Jahr der Inbetriebnahme der 
Einnchtung tatsachlich vorhandenen und anerken
nungsfahigen Nettogrundfiache und der m anerkannten 
baulichen Erweiterungen der Emnchtungen zusätzhch 
geschaffenen Flache. 

(9) Erfolgt nach der Feststellung der Betrage nach Ab
satz 1 Nummern 1 und 3 sowie der Flachenwerte nach 
Absatz 1 Nummern 7 und 8 eine Reduzierung der Platz
zahl. so smd die festgestellten Betrage und Werte nach
traglich um den auf dle wegfallenden Platze entfallen
den Anteil zu reduzleren. Erfolgten erstmalige 
Inbetriebnahme und Platzzahlreduzlerung bereits vor 
Inkrafttreten dleser Verordnung, smd bereits dle bei der 
erstrnahgen Feststellung noch anzuerkennenden Beträge 
und Werte entsprechend zu kürzen. Die Satze 1 und 2 
gelten nicht, wenn die Platzzahlreduzlerung eme Folge 
gesetzlich zwingend vorgegebener Maßnahmen ist. In 
diesen Fällen wird ledighch der festgestellte Gesamtbe
trag fur sonstige Anlagegüter im Rahmen der Berech
nung nach § 4 Absatz 3 anteilig reduzlert. 

§ 12 

Verfahren zur Festsetzung der anerkennungsfähigen 
Aufwendungen 

(1) Die Festsetzung der anerkennungsfähigen Aufwen
dungen erfolgt auf Antrag der Tragerin oder des Trägers 
durch den für den Sitz der Pfiegeemrichtung zustandi
gen überörthchen Trager der Sozialhilfe. Die Festsetzung 
erfolgt durch Bescheid, der den anzuerkennenden Betrag 
je Platz festsetzt. 

(2) Der Antrag muss mmdestens folgende Angaben ent
halten: 

1. Dle Summen der vertraglich im Abrechnungszeltraum 
geschuldeten Aufwendungen nach §§ 7 und 8 unter 
Darstellung der vertraghchen Grundlagen fur dle 
Zahlungspfiichten, 

2. die Gesamtsumme der m den belden Vorjahren tat
sachlich gezahlten Aufwendungen gemäß § 4 Absatz 4 
und § 6 Absatz 1 ,  

3 .  dle nachgewiesenen Fmanzierungsaufwendungen nach 
§ 5 sowie § 8 Absatz 6 Satz 3 ,  
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4.  dIe tatsachliche durchschnittliche Belegungsquote in 
den beiden Jahren vor Antragstellung, bei erstmalIger 
Antragstellung nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
auch der drei Jahre vor Antragstellung, soweit vor
handen, 

5. eme gewünschte Differenzierung zwischen verschie
denen Platzarten beziehungsweise ZImmergroßen bel 
der Festsetzung. 

(3) Die Festsetzung erfolgt jeweils fur zwei Kalender
jahre. Der Antrag auf ErmIttlung und Festsetzung der 
betnebsnotwendigen Aufwendungen ist in ungeraden 
Kalenderjahren J eweils bis zum 3 1. August des Jahres fur 
dIe bel den Folgejahre zu stellen Soweit die Antragsun
terlagen vollstandig smd, ergeht der Festsetzungsbe
scheId bis zum 1 5 .  November des Jahres. Bei erstmaliger 
Antragstellung 1st der Antrag grundsätzlIch zum ZeIt
punkt der Betriebsaufnahme zu stellen. Sind der Träge
rin oder dem Träger Aufwendungen nach §§ 3 oder 4 Ab
satz 7 entstanden oder wurde eine Maßnahme gemäß § 8 
Absatz 6 vorgenommen, dIe zu einer Erhohung der fest
zusetzenden Aufwendungen berechtigen, kann wahrend 
eines FestsetzungszeItraums nach dIesem Absatz eme 
neue Festsetzung beantragt werden. Die Bescheide, dIe 
auf dIeser Grundlage ergehen, smd bIS zum 3 1. Dezem
ber des nächsten ungeraden Kalenderjahres zu befristen. 

(4) Zur Ermittlung des festzusetzenden Betrages sind 
die fur den AbrechnungszeItraum anerkennungsfähigen 
Aufwendungen zu ermitteln und gleichmaßig auf dIe 
Zahl der Plätze der Emnchtung zu verteilen Eine sach
gerechte Differenzierung (zum Beispiel Abschlag für em 
Doppelzimmer) nach den UnterschIeden des Raumange
botes 1st zulassig. Eine DIfferenzIerung nach Kostenträ
gern ist unzulässIg. 

(5) MaßgeblIch fur dIe Verteilung der Aufwendungen ist 
die Anzahl der durchschmttlIch belegten Plätze. Der zu 
berückSIchtIgende Durchschnittswert ermittelt sich aus 
dem Jahresdurchschmtt der letzten dreI Kalenderjahre 
vor der Antragstellung, wobei mindestens eme durch
schnittlIche Belegung von 90 Prozent der Berechnung 
zugrunde liegen muss. Liegt der ZeItpunkt der Inbe
triebnahme bel Antragstellung wem ger als dreI volle Ka
lenderJahre zurück, ist der Durchschnittswert nach 
Satz 1 durch Schatzung unter BerücksichtIgung der be
reIts vorlIegenden Belegungsdaten zu ermitteln. n\r dIe
sen Zeitraum ist eme durchschmttlIche Belegung von 
mmdestens 80  Prozent der Berechnung zugrunde zu 
legen. Fur dIe Dauer einer Maßnahme nach § 3 bezie
hungsweise § 8 Absatz 6 kann dIe Tragenn oder der Trä
ger eme Festsetzung der durchschmttlichen Belegung auf 
90 Prozent beantragen, soweIt die aktuelle tatsächlIche 
Belegung mcht über dIesen Wert hmausgeht. 

(6) Bei der Festsetzung WIrd der Jahresbetrag je Platz 
auf 365 mögliche Belegungstage aufgeteilt. 

(7) Im Fall einer nachträglIchen Reduzierung der Platz
zahl innerhalb emer gemIeteten Emnchtung im Sinne 
des § 8 Absatz 1 gelten die Regelungen des § 1 1  Absatz 9 
im Rahmen der fiktIven VergleIchs berechnung entspre
chend. wobei auch die fiktiven FinanzIerungsaufwen
dungen in dIe anteIlIge Kürzung einzubeziehen sind. 

Kapitel 2 

Förderung von Pflegeeinrichtungen 

Abschnitt 1 

Förderung von vollstationären Pflegeeinrichtungen 
durch Pflegewohngeld nach § 14 des Alten

und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 

§ 1 3  

Förderberechtigung 

(1 )  Pflegewohngeld wird als Unterstützung der pflegebe
dürftigen Personen in AbhängigkeIt von ihrer wirt
schaftlichen Leistungsfahigkeit zur Tragung der Ihnen 
ansonsten durch die Tragerinnen und Träger vollstatlO
närer Pflege einrichtungen berechneten Aufwendungen 
nach § 1 1  Absatz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nord
rhein-Westfalen gewahrt. Es gilt als öffentlIche Förde-

rung 1m Smne des § 9 des Elften Buches SozIalgesetz
buch 

(2) Pflegewohngeld WIrd pflegebedurftigen Personen nur 
dann gewährt, wenn sie in vollstatlOnären Pflegeemrich
tungen leben, welche die Voraussetzungen nach § 1 1  Ab
sätze 2 und 3 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein
Westfalen erfullen, über eme Feststellung des Gesamtbe
trages der als betriebsnotwendig anerkennungsfahigen 
Aufwendungen gemäß § 1 1  SOWIe eme Festsetzung der 
anerkennungsfahigen Aufwendungen gemäß § 12 verfu
gen und nicht der Kurzzeitpflege gemäß § 42 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch zuzuordnen smd. Fur Angebote 
der KurzzeItpflege gelten die Bestimmungen in Kapitel 2 
Abschnitt 2.  

(3) Pflegewohngeld WIrd m nach Inkrafttreten des Alten
und Pflegegesetzes Nordrhem-Westfalen neu ernchteten 
vollstatlOnären Pflegeemrichtungen nur dann gewahrt, 
wenn dIe Tragerinnen und Träger der Emrichtungen 
nachweIsen, dass und mit welchem Ergebnis das Neu
bauvorhaben in der ortlIchen Alten- und Pflegekonferenz 
nach § 8 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-West
falen vorgestellt wurde. DIe NachweIsanforderung gIlt 
als erfullt, wenn der Trägerin oder dem Träger innerhalb 
eines halben Jahres nach Antrag auf Vorstellung des Vor
habens in der Konferenz noch keine GelegenheIt gegeben 
wurde, das Vorhaben 1m Rahmen emer SItzung vorzu
stellen. 

§ 14 
Berechnung der Förderung 

(1 )  Grundlage der Förderung ist grundsätzlich dIe volle 
Höhe der nach § 12 festgesetzten Betrage, soweit das 
emzusetzende Emkommen und Vermogen nach den Vor
gaben dieser Vorschriften für ihre Deckung nicht aus
reicht. 

(2) DIe Förderung WIrd für die auf die tatsachlIche Bele
gung bezogenen Berechnungstage im Sinne des § 87a 
des Elften Buches SozIalgesetzbuch gewährt. Bel der 
Gewährung von Pflegewohngeld fur ganze Monate ist 
der Berechnung des Monatsbetrages der Jahresdurch
schnittswert von 30 ,42 Tagen zugrunde zu legen. Aufnah
metag und Entlassungstag gelten als je em gesonderter 
Tag. 

§ 1 5  

Ermittlung des einzusetzenden Einkommens 
und Vermögens 

Die Ermittlung des einzusetzenden monatlichen Ein
kommens und Vermögens erfolgt nach § 14 des Alten
und Pflegegesetzes N ordrhein-Westfalen. Bei nicht ge
trennt lebenden Ehegattmnen, Ehegatten und bel 
eingetragenen Lebenspartnerschaften sowie eheahnli
chen oder lebenspartnerschaftsähnlIchen Gememschaf
ten ist das Gesamteinkommen und -vermogen zu be
rücksichtIgen. 

§ 1 6  
Verfahren 

(1 )  Pflegewohngeld WIrd auf Antrag vom zuständIgen 
Trager der Sozialhilfe oder dem Trager der Knegsopfer
fürsorge gewährt, m dessen BereIch dIe oder der Pflege
bedürftIge Ihren beZIehungsweIse semen gewöhnlIchen 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Aufnahme in eine vollstatI
onäre Pflegeemnchtung hat oder in den zweI Monaten 
vor der Aufnahme zuletzt gehabt hat. Fur die Gewah
rung von Pflegewohngeld für PflegebedürftIge 1m Smne 
von § 14 Absatz 6 Satz 2 des Alten- und Pflegegesetzes 
Nordrhem-Westfalen ist die Behörde oder der Trager der 
Kriegsopferfürsorge zuständig, in deren oder dessen Be
reich die oder der Pflegebedurftige ihren beziehungs
weIse semen tatsächlIchen Aufenthalt hat. 

(2) MIt ZustImmung der pflegebedurftigen Person beZIe
hungsweise ihrer Vertreterin oder ihres Vertreters erfolgt 
die Antragstellung durch die Trägenn oder den Träger 
der Emnchtung, mIt der ein Vertrag zur Wohnraumüber
lassung und Erbringung von Pflegeleistungen gemäß § 1 
Absatz 1 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes vom 
29 .  Juli 2009  (BGBL I S. 2 3 1 9) besteht Eme das weitere 
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Verwaltungsverfahren betreffende Vollmacht wIrd hIer
durch nicht begründet. Mit dem Antrag sind das Ergeb
ms der Festsetzung nach § 12 und eme Beschelmgung 
der zustimdlgen Behörde nach WTG uber die Erfullung 
der qualitativen Voraussetzungen vorzulegen. Stellt dIe 
Emrichtungstragerin oder der Einrichtungstrager keinen 
Antrag, so fugt dIe pfiegebedürftIge Person ihrem Antrag 
auf Pfiegewohngeldgewahrung die Rechnung der Ein
richtungstragerm oder des Einnchtungsträgers bei, aus 
der die Summe der von ihr zu ubernehmenden Aufwen
dungen nach § 1 1  Absatz 1 des Alten- und Pfiegegesetzes 
N ordrhein-Westfalen hervorgeht. 

(3)  Der oder die Pfiegebedurftige oder ihre Vertreterm
nen oder Vertreter sind gegenuber dem örtlichen Träger 
der SozIalhIlfe und dem Trager der Kriegsopferfursorge 
nach Absatz 1 zur MitwIrkung verpflichtet. §§ 60 ,  66 und 
67 Erstes Buch Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Tell -
(Artikel I des Gesetzes vom 1 1 . Dezember 1975 ,  BGBL I 
S. 3 0 1 5 ) ,  das durch Artikel 1 0  des Gesetzes vom 1 9 .  Ok
tober 2 0 1 3  (BGBL I S. 3836) geandert worden ist, finden 
entsprechend Anwendung. Pfiegewohngeld kann gegen
uber der pfiegebedürftIgen Person zurückgefordert wer
den, soweIt sIe oder Ihre Vertretenn oder Ihr Vertreter die 
Zahlung zur Übernahme der ihr ansonsten gesondert be
rechneten Aufwendungen nach § 1 1  des Alten- und Pfie
gegesetzes Nordrhein-Westfalen durch vorsatzlIch oder 
grob fahrlasslg unnchtige oder unvollstandige Angaben 
oder durch pflichtwidnges Unterlassen veranlasst hat. 

(4) Pfiegewohngeld wird unmittelbar an dIe Einrichtung 
ausgezahlt zur Ubernahme der ansonsten durch die pfie
gedürftIge Person zu tragenden Aufwendungen nach § 1 1  
des Alten- und Pfiegegesetzes Nordrhein-Westfalen. Die 
pfiegebedürftige Person erhalt hieruber emen BescheId, 
der die Ergebmsse der Anspruchsprufung sowie Gegen
stand, Grundlage und Höhe der Leistung enthält. DIe 
Tragenn oder der Trager der Pfiegeeinrichtung erhält 
eme Mitteilung uber die Hohe der LeIstungen 

(5) Pfiegewohngeld wird grundsatzlIch ab AntragsteI
lung gewahrt. Erfolgt die Antragsstellung auch fur emen 
bereits abgelaufenen Zeitraum, WIrd Pfiegewohngeld fur 
höchstens drei Monate ruckwirkend ab dem Tag bewIl
llgt, ab dem die Voraussetzungen erfullt waren. § 16 Ab
satz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gIlt entspre
chend. 

(6) LIegen keine Anhaltspunkte fur ein nur vorlaufiges 
Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen oder fur we
sentlIche Anderungen der Bewilligungsvoraussetzungen 
vor, wird Pfiegewohngeld - bel Fortbestand der Berechti
gung - m der Regel fur einen Zeitraum von zwölf Mona
ten bewIllIgt. Eme vorzeitige Anderung der BewillIgung 
erfolgt nur bei wesentlichen Anderungen von Tatsachen 
oder Verhältnissen, die für die Leistungen erheblich smd. 
Hierzu zahlen insbesondere 

1. die Zuordnung zu emer anderen Pfiegestufe, 

2. dIe Vereinbarung neuer Vergutungsregelungen, 

3 .  eine Veränderung der Festsetzung nach § 1 2  

SIe soll auf Antrag der pfiegebedurftIgen Person auch er
folgen, wenn die Anderungen der Einkommens- und Ver
mögensverhaltnisse mehr als 30 Prozent der monatlIchen 
Bewilligungssumme ausmachen. 

( 7 )  §§ 9 1  und 93 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
sind entsprechend anwendbar. 

Abschnitt 2 
Förderung von vollstationären Pflegeeinrichtungen 

für das Angebot der Kurzzeitpflege 

§ 1 7 
Förderberechtigung 

( 1 )  Tragermnen und Träger von vollstationaren Pfiege
emnchtungen im Sinne des § 7 1  Absatz 2 Nummer 2 
Vanante 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erhalten 
zur FinanzIerung ihrer forderfahigen Aufwendungen 
nach § 1 1  Absatz 1 des Alten- und Pfiegegesetzes Nord
rhein-Westfalen, dIe der Kurzzeitpfiege gemaß § 42 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch zuzuordnen smd, eine 
offentlIche Forderung entsprechend den nachfolgenden 
Bestimmungen. 

(2)  Berechtigt zur Inanspruchnahme einer Forderung 
nach § 13 des Alten- und Pfiegegesetzes Nordrhein
Westfalen sind vollstatlOnare Pfiegeeinrichtungen, dIe 
die Voraussetzungen nach § 1 1  Absätze 2 und 3 des 
Alten- und Pfiegegesetzes Nordrhein-Westfalen erfullen 
und den Pfiegebedürftigen keine forderfahigen Aufwen
dungen berechnen 

§ 1 8  
Fördermaßstab, Berechnung der Förderung 

(1 )  Grundlage der Förderung ist grundsätzlich die volle 
Hohe der nach § 1 2  festgesetzten Aufwendungen Bel 
Emnchtungen, dIe ausschließlich Kurzzeitpfiege an
bieten (solItare Kurzzeitpfiegeemnchtungen), 1St abwei
chend von § 12 Absatz 5 mindestens eine durchschmtt
lIche Belegungsquote von 80 Prozent der Berechnung 
zugrunde zu legen. 

(2) Die Forderung wird für tatsächlIche Belegungstage 
durch Personen, die als pfiegebedürftig nach dem Elften 
Buch Sozialgesetzbuch anerkannt smd, gewahrt. Auf
nahmetag und Entlassungstag gelten als je em gesonder
ter Tag. 

§ 19 

Verfahren 

( 1 )  Die Forderung ist bel dem ortlichen Träger der SOZI
alhilfe oder dem Trager der Kriegsopferfursorge zu be
antragen, in dessen BereIch der Nutzer oder die Nutzenn 
einer Einnchtung der Kurzzeitpfiegeeinrichtung seinen 
oder Ihren gewohnlichen Aufenthalt 1m Zeitpunkt der 
Aufnahme in dIese Emrichtung hat oder in den zwei Mo
naten vor der Aufnahme zuletzt gehabt hat. Dem Antrag 
sind das Ergebnis der ermittelten Aufwendungen nach 
§ 1 2 ,  eine Aufstellung über dIe Belegungstage und eme 
Beschemigung der zustandigen Behörde uber dIe Erful
lung der qualitativen Voraussetzungen zum NachweIS der 
grundsätzlichen Forderberechtigung der Emrichtung 
beizufugen, soweit SIe der zuständigen Behörde nicht be
reits vorlIegen. 

(2) Der Antrag auf den Zuschuss ist monatlich bIS zum 
1 5 .  des folgenden Kalendermonats zu stellen. DIe Aus
zahlung des Zuschusses hat bIS zum 3 0 .  des auf den An
trag folgenden Monats zu erfolgen. 

Abschnitt 3 
Förderung von teilstationären Pflegeeinrichtungen 

§ 20 
Förderberechtigung 

(1 )  Trägerinnen und Trager von Tages- und Nachtpfiege
emrichtungen erhalten zur Finanzierung ihrer nach § 1 1  
des Alten- und Pfiegegesetzes Nordrhem-Westfalen för
derfähigen Aufwendungen eine offentliche Forderung 
entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) Berechtigt zur Inanspruchnahme einer Forderung 
nach § 13 des Alten- und Pfiegegesetzes Nordrhem
Westfalen sind Tages- und Nachtpfiegeeinrichtungen, die 
dIe Voraussetzungen nach § 1 1  Absätze 2 und 3 des 
Alten- und Pfiegegesetzes N ordrhein-Westfalen erfullen 
und den Pfiegebedurftlgen keme Aufwendungen berech
nen, dIe nach diesem Kapitel gefordert werden. 

§ 2 1  
Fördermaßstab, Berechnung der Förderung 

(1 )  Grundlage der Förderung ist grundsatzlich die volle 
Hohe der nach § 12 festgesetzten Aufwendungen. HierbeI 
ist 

1 abweichend von § 2 Absatz 2 ein maximaler Gesamt
betrag von 1 590 € Je qm Nettogrundfiache als Ange
messenheitsgrenze anzuwenden, 

2. abweichend von § 2 Absatz 5 ein Zeitraum von 2 5  
Jahren der lmearen VerteIlung zugrunde z u  legen, 

3. abweichend von § 12 Absatz 5 mindestens eme durch
schnittliche Belegungsquote von 80 Prozent der Be
rechnung zugrunde zu legen, 
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4. abweichend von § 12 Absatz 6 zur Verteilung der an
erkennungsfahlgen Aufwendungen auf die Belegungs
tage von 2 50 möghchen Belegungstagen 1m Jahr bei 
einer betrieblichen Nutzung von funf Tagen m der 
Woche auszugehen. 

Dle Abweichungen nach Ziffern 1 und 2 sind auch im 
Rahmen des § 8 zu beachten. Bei § 8 Absatz 3 Nummer 1 
und 3 1St daher bei Angeboten 1m Sinne des § 20 aufgrund 
des Zeitraums von 25 Jahren fur die lineare Verteilung 
em Prozentsatz von 4 Prozent zu Grunde zu legen. 

(2) Die Forderung wird gewahrt fur tatsachliche Bele
gungstage durch Personen. die als pflegebedurfhg nach 
dem Elften Buch Sozlalgesetzbuch anerkannt sind. Der 
Aufnahmetag und der Entlassungstag gelten als je ein 
Tag. 

§ 22 

Verfahren 

(1 )  Die Forderung ist bel dem orthchen Trager der SOZl
alhilfe oder dem Träger der Kriegsopferfürsorge zu be
antragen. in dessen Bereich der Nutzer oder die Nutzerin 
einer Emnchtung der Tages- oder Nachtpflegeeinnch
tung semen oder ihren gewohnlichen Aufenthalt 1m Zeit
punkt der Aufnahme in diese Emnchtung hat oder m 
den zwel Monaten vor der Aufnahme zuletzt gehabt hat. 
Dem Antrag sind das Ergebms der ermittelten Aufwen
dungen nach § 1 2 ,  eme Aufstellung uber dle Belegungs
tage und eme Bescheinigung der zustandlgen Behorde 
uber die Erfullung der qualitativen Voraussetzungen zum 
Nachwels der grundsatzlichen Förderberechtigung der 
Einrichtung beizufügen. 

(2) Der Antrag auf den Zuschuss 1st monathch bis zum 
15.  des folgenden Kalendermonats zu stellen. Dle Aus
zahlung des Zuschusses hat bis zum 3 0 .  des auf den An
trag folgenden Monats zu erfolgen. 

Abschnitt 4 
Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen 

§ 23 

Förderberechtigung 

(1) Tragerinnen und Trager von ambulanten Pflegeem
richtungen. dle uber einen gultIgen Versorgungs vertrag 
nach § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
verfugen, erhalten zur Finanzierung ihrer förderfähigen 
Aufwendungen nach § 11 Absatz 1 des Alten- und Pfle
gegesetzes Nordrhem-Westfalen eine offenthche Förde
rung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen. 

(2)  Berechtigt zur Inanspruchnahme einer Forderung 
nach § 1 2  des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhem
Westfalen sind ambulante Pflegeeinnchtungen, die die 
Voraussetzungen nach § 1 1  Absatze 2 und 3 des Alten
und Pflegegesetzes Nordrhem-Westfalen erfullen und 
den Pflegebedürftigen mcht neben der Inanspruchnahme 
der Forderung weitere Aufwendungen gern aß § 82 Ab
satz 2 Nummer 1 und Nummer 3 des Elften Buches Sozi
algesetzbuch berechnen. 

§ 24 
Berechnung der Förderung 

(1) Dle Forderung nach § 12 Alten- und Pflegegesetz 
Nordrhein-Westfalen wlrd als pauschale Förderung ge
währt. Grundlage ist der Umsatz, den die Pflegeeinrich
tung durch die Erbrmgung von Leistungen erwlrtschaf
tet, fur dle der Art nach eine Vergutung nach dem 
SGB XI verembart oder gesetzlich vorgesehen ist (Ge
samtumsatz).  Bel der Ermittlung des Gesamtumsatzes 
fließen auch die von den Pflegebedurftigen beziehungs
weise Personen, dle wegen erheblich emgeschränkter 
Alltagskompetenz die Voraussetzungen des § 45a SGB XI 
erflillen. (Lelstungsempfangerinnen und -empfangern) 
selbst oder anderen Kostentragern als den gesetzlichen 
oder privaten Pflegekassen getragenen Vergutungsbe
standteIle em 

Dle gegenuber den Leistungsempfängerinnen und -emp
fangern und anderen Kostentragern berechneten Beträge 
zur Refinanzlerung der Ausbildungsumlage nach § 9 Ver-

ordnung uber die Erhebung von Ausglelchsbetragen zur 
Finanzlerung der Ausbildungsvergutungen in der Alten
pflege (Altenpflegeausbildungsausglelchsverordnung -
AltPflAusglVO) vom 10.  Januar 2 0 1 2  (Gv. NRW. S. 10) 
smd von der zustandigen Behorde aus dem Gesamtum
satz herauszurechnen. Hlerzu wird der für den Erhe
bungszeitraum festgesetzte Ausgleichsbetrag gemaß § 9 
der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung vom 
ermittelten Gesamtumsatz abgezogen. Zur BerucksichtI
gung der tatsachlichen AusbIldungsaufwendungen ist im 
Gegenzug der nach §§ 11 und 12 Altenpflegeausbil
dungsausglelchsverordnung abschließend festgesetzte 
Erstattungsbetrag dem so berechneten Betrag hinzuzu
rechnen (Bemessungsgrundlage ). 

Die Gesamthöhe der Forderung ergibt sich aus: 

1. emem prozentualen Anteil von 6 ,62 Prozent bezogen 
auf die Half te der Bemessungsgrundlage, 

2. einem den Punktwert berückslchtigenden Anteil be
zogen auf die Hälfte der Bemessungsgrundlage. Zur 
Berechnung dleses Anteils wlrd die Half te der Bemes
sungsgrundlage durch den emrichtungsbezogenen 
Punktwert dividlert. Für die durch dlese Dlvision als 
Ergebms ermittelten fiktiven Abrechnungspunkte 
wlrd je 1 0 0  Punkte em Forderbetrag von 0 ,27  € ge
wahrt. 

(2) Der Forderzeitraum umfasst das Kalenderjahr. Maß
gebhch für die Bemessung der Förderung nach Absatz 1 
ist dle Summe der 1m Forderzeitraum durch dle Einrich
tung mnerhalb von Nordrhem-Westfalen erbrachten 
Leistungen. 

(3)  Auf die für den FörderzeItraum entfallende Forder
summe erhalt die Tragerin oder der Trager der ambulan
ten Pflege einrichtung Vler Abschlagszahlungen m glei
cher Hohe Jeweils zum 15. Februar, 1 5 .  Mal, 15 .  August 
und 1 5 .  November eines Jahres. Dle Höhe der Abschlags
zahlungen wird zu Beginn des Jahres festgesetzt. Maß
gebhch fur die Bemessung der Abschlagszahlungen ist 
dle Summe der in dem Jahr, das zwei Jahre vor dem For
derzeItraum liegt, innerhalb von Nordrhein-Westfalen 
erbrachten Leistungen. Hat der ambulante Dienst in die
sem Zeitraum semen Betrieb noch nicht aufgenommen, 
so 1st die Hohe der Abschlagszahlungen im Wege einer 
Schätzung des mutmaßhchen Leistungsvolumens 1m 
Forderzeitraum zu ermitteln. Der Schätzung konnen 
samtliche bereits verfugbaren Daten zum Leistungsvolu
men des Dienstes zugrunde gelegt werden Dle Festset
zung der Hohe der Abschlagszahlungen kann auch dann 
1m Wege der Schätzung erfolgen, wenn Tatsachen dle An
nahme rechtfertigen, dass der Förderbetrag fur den For
derzeItraum deutlich von der nach Satz 2 ermittelten 
Summe der Abschlagszahlungen ab welchen wird. 

(4) Nach Abschluss des Forderzeitraums erfolgt die ab
schheßende Festsetzung der Fördersumme. Ergibt slch 
eme Differenz zur Gesamthohe der ausgezahlten Ab
schlagszahlungen, ist eine Rückzahlung oder Nachzah
lung festzusetzen und soweit möglich mit der nachst
moglichen Abschlagszahlung zu verrechnen. Der ubrige 
Dlfferenzbetrag ist gesondert festzusetzen. 

(5)  Stellt eine ambulante Pflegeeinrichtung ihren Be
trieb ein, so wlrd dle Förderung nur für dle Monate der 
Betnebsfuhrung gezahlt Dle Abschlagszahlungen smd 
umgehend nach der Kenntniserlangung von der Betrieb
semstellung einzustellen. Eme Endabrechnung ist umge
hend durchzufuhren 

§ 25 
Verfahren 

(1 ) Die Forderung ist schriftlich beim orthchen Tl'ager 
der Sozlalhilfe zu beantragen. in dessen Gebiet slch die 
Emrichtung befindet. Der Antrag soll bis spatestens zum 
3 1. August des Vorjahres gestellt werden und muss fol
gende Angaben und Unterlagen enthalten: 

1. Name und Sitz der Einrichtung unter Angabe der Tra
germ oder des Tragers, 

2 .  den Versorgungsvertrag nach § 72 Absatz 1 des Elften 
Buches Sozlalgesetzbuch, 

3. eine Bestätigung, dass den pflegebedürftigen Men
schen für den Forderzeitraum keine nach diesem Ka-
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pitel forderfahlgen InvestitlOnsaufwendungen berech
net werden, 

4.  dle Angaben uber dle 1m Jahr vor der Antragstellung 
nach § 24 Absatz 1 erbrachten Pflegeleistungen, 

5 dle Angabe des für das Jahr vor der Antragstellung m 
der Vereinbarung nach § 89 des Elften Buches Sozial
gesetzbuch festgelegten Punktwertes und 

6. dle Bescheide uber den gemaß § 9 der Altenpflegeaus
bildungsausglelchsverordnung im Jahr vor der An
tragstellung zu zahlenden Umlagebeltrag sowie die 
nach § 1 1  der Altenpflegeausblldungsausglelchsver
ordnung gezahlte Erstattung. 

Auf Verlangen der zustandlgen Behorde hat dle Trägerin 
oder der Trager dle Richtigkeit der Angaben nachzuwel
sen. 

(2)  Hat dle Trägerin oder der Träger eine Förderung nach 
§ 24 erhalten, stellt aber keinen erneuten Antrag, so hat 
sie beziehungsweise er die Angaben nach Absatz 1 Num
mer 4 zur Durchführung der Endabrechnung der zustan
dlgen Behorde gesondert bis zum 1. Juni des auf den För
derzeltraum folgendes Jahres mitzutellen. Unterbleibt 
die Mitteilung trotz Fristsetzung der zustandlgen Be
horde, kann diese dle Abschlagszahlungen bis zum 
Nachholen der Mltteilung und emer hierauf basierenden 
Abrechnung nach § 24 Absatz 4 vollständig zurückfor
dern. 

Kapitel 3 

Gesonderte Berechnung nicht geförderter 
Aufwendungen im Sinne des § 82 Absatz 2 Nummer 1 

und 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 26 

Geförderte Einrichtungen, § 82 Absatz 3 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

(1 )  Soweit eme öffentliche Forderung nach § 1 1  des 
Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen die nach 
§ 12 ermittelten Beträge nicht vollständig abdeckt, kann 
die Tragerin oder der Trager dlesen Teil der Aufwendun
gen den Pflegebedürftigen gesondert berechnen. 

(2)  Die Berechnung erfordert dle Zushmmung des uber
orthchen Tragers der Sozialhilfe, in dessen Bezirk dle 
Einrichtung liegt, und ist gemeinsam mit der Festsetzung 
des Betrages nach § 12 zu beantragen. 

§ 27 
Nicht geförderte Einrichtungen, § 82 Absatz 4 

des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Erhalt eine Pflegeeinrichtung keme öffentliche Förde
rung und verzichtet sie auf die Inanspruchnahme von 
Pflegewohngeld nach § 14 des Alten- und Pflegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen, so hat sie ihre gesonderte Berech
nung gemäß § 82 Absatz 4 des Elften Buches Sozialge
setzbuch gegenuber dem uberorthchen Trager der SOZl
alhllfe, m dessen Bezirk die Emrichtung hegt, ledlglich 
mitzuteilen. 

Teil 2 

Landesausschuss Alter und Pflege 

§ 28 
Aufgabe, Zusammensetzung 

(1 )  Der Landesausschuss Alter und Pflege kann dle Lan
desreglerung bei samtlichen Fragen der Alten- und Pfle
gepolitik im Sinne des Alten- und Pflegegesetzes Nord
rhem-Westfalen beraten und dabei Empfehlungen 
abgeben. Bel Empfehlungen zu Fragen der Pflegeversl
cherung ist § 92 Satz 2 des Elften Buches Sozlalgesetz
buch zu beachten 

(2)  Der Landesausschuss Alter und Pflege setzt slch zu
sammen aus je einem Mitghed 

1. je Landesverband der Selbsthilfe älterer und pflege
bedurftigel' Menschen, Menschen mit Behmderungen, 
chronisch Kranker und pflegender Angehönger, 

2. der Landessemorenvertretung, des Landesbehinder
tenbelrats und des LandesmtegratlOnsrates, 

3. je Landesverband der Leistungsanbieter (privat, 
kommunal, Freie Wohlfahrtspflege), 

4. je Kommunalem Spitzenverband, 

5. je Landschaftsverband, 

6.  je Landesverband der Pflegekassen sowie des Ver
bandes der Pnvaten Krankenverslcherung e v., 

7. Je Medizimschem Dienst der KrankenverSlcherung, 

8. Je Landesverband der Berufsverbände und Fach
gesellschaften fur Belange im Sinne des Alten- und 
Pflegegesetzes N ordrhein-Westfalen, 

9. je Gewerkschaft, m der in der Pflege oder Betreuung 
alterer Menschen tatige Personen organislert sind, 

1 0 .  aus dem für das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch zu
standigen Mimsterium, 

1 1. aus dem für Bauen zustandlgen Ministerium, 

12 .  aus dem für das Alten- und Pflege gesetz zustandigen 
Mmisterium. 

Sofern sich Interessenvertretungen 1m Smne der Num
mer 1 für dle Alten- und Pflegepolitik in NRW 1m Smne 
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhem-Westfalen mit 
übenegionaler Bedeutung engagieren, dle keine landes
verbandliche Organisationsstruktur haben, kann das zu
standlge Ministenum auch Mitglieder dieser Interessen
vertretungen in den Landesausschuss Alter und Pflege 
berufen. Ferner gehören drei Vertretungen der Bera
tungs- und Prufbehorde nach dem Wohn- und Teilhabe
gesetz SOWle dle Beauftragten der Landesregierung für 
die Belange der Menschen mit Behmderung und der Pa
tientinnen und Pahenten in NRW dem Landesausschuss 
Alter und Pflege mit beratender Stimme an. 

(3)  Das zuständige Mmlsterium beruft die Mitglieder 
des Landesausschusses Alter und Pflege auf Vorschlag 
der vertretenen Institutionen und setzt dabel das Ziel 
emer geschlechterparitatischen Besetzung des Gremmms 
um. Jede Institution übermittelt hierfur dem Mmiste
rium zwel Vorschlage, wobei dle Vorschläge jeweils eme 
Frau und einen Mann umfassen mussen. Aus dlesen Vor
schlägen beruft das Mmisterium eine Person als ordent
liches Mitglied und eine Person als stellvertretendes Mlt
ghed 

(4) Die Amtsdauer der Mitgheder SOWle ihrer Stellver
tretungen betragt vier Jahre. Die Mitglieder bleiben dar
uber hinaus im Amt, bis sich der Landesausschuss Alter 
und Pflege neu konshtuiert hat. Dle Amtsdauer eines 
wahrend einer Amtspenode neu bestellten Mitgheds 
endet mit dem Ablauf der Amtspenode der übngen Mit
gheder. 

(5 )  Die ordenthchen und stellvertretenden Mitglieder 
des Landesausschusses Alter und Pflege konnen ihr Amt 
durch schnfthche Erklarung gegenuber dem zustandigen 
Mimsterium niederlegen. Sle konnen zudem von den Ins
titutionen, die sie vorgeschlagen haben, abberufen wer
den. Dle Abberufung 1st dem zustandigen Mmisterium 
mitzuteilen. Das Ministerium fordert 1m Fall einer Nle
derlegung des Amtes bezlehungsweise emer Abberufung 
die Institution, die das Mitglied vorgeschlagen hatte, zu 
einem neuen Vorschlag auf. Absatz 3 Satz 2 gllt entspre
chend. 

§ 29 
Vorsitz 

(1 )  Der Landesausschuss Alter und Pflege wählt aus sei
ner Mitte jeweils für die Dauer von zwei Jahren eme Vor
sitzende oder einen Vorsitzenden SOWle lhre beziehungs
weise seine Stellvertretung. Die oder der Vorsitzende und 
deren Stellvertretung konnen lhr Amt durch schnftliche 
Erklarung gegenüber dem zustandigen Mimstenum nie
derlegen und zudem von den Ausschussmitgliedern ab
berufen werden. 

(2)  Die oder der Vorsitzende bezlehungsweise die Stell
vertretung leltet die Sitzungen des Landesausschusses 
Alter und Pflege und kommuniziert dessen Beschlüsse 
nach außen Sind die oder derVorsltzende ebenso Wle die 
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Stellvertretung an der SItzungsleItung gehindert, über
mmmt eme Vertretung des zusümdlgen Mmisteriums dle 
SItzungsleItung. 

§ 30 

Verfahren 

(1 )  Der Landesausschuss Alter und Pflege tagt mindes
tens zweimal ]ahrlich 

(2) Die Arbeit des Landesausschusses Alter und Pflege 
wird vom zustandlgen Mmisterium unterstutzt. Dieses 
mmmt die von den MItghedern übermIttelten Vorschlage 
zur Tagesordnung entgegen und legt in Abstimmung mit 
der oder dem Vorsitzenden Ort, Zeit und Tagesordnung 
der Sitzung fest. Die Einladung wird spätestens am 2 1. 
Tag vor der jewelhgen Sitzung versandt. Zu jeder SIt
zung wlrd von dem fur das Alten- und Pflegegesetz zu
standlgen Ministerium em Protokoll erstellt. 

( 3 )  Der Landesausschuss Alter und Pflege ist beschluss
fählg, wenn neben dem Vorsitz mmdestens dle Half te sei
ner Mitglieder anwesend ist. Seme Empfehlungen SOWle 
dle Wahl und Abberufung der oder des Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden bedürfen vorbehaltlich 
der Regelung des § 92 Satz 2 des Elften Buches Sozlalge
setzbuch einer qualifizlerten Mehrhelt. Diese ist errelcht, 
wenn ein Vorschlag dle Zustimmung der Mehrheit der 
Mitgheder und von zwel Dntteln der in der Sitzung an
wesenden Mitgheder erhalt. 

(4) Die Sitzungen sind ciffenthch, soweIt der Landesaus
schuss Alter und Pflege mcht mit einfacher Mehrheit der 
Anwesenden beschließt, dass dle Beratung emes Tages
ordnungspunktes aus Grunden der Vertraulichkeit des 
Beratungsgegenstandes ausnahmsweise mcht offentlich 
erfolgt . Zu den Sitzungen konnen Expertmnen und Ex
perten, insbesondere aus gesellschaftlichen Gruppen und 
der Wlssenschaft , hmzugezogen werden. 

(5)  Der Landesausschuss Alter und Pflege kann Arbeits
gruppen zur Vorbereitung und vertieften Beratung ein
zelner Themen bllden. Dle Arbeitsgruppen haben den 
Mitgliedern des Landesausschusses Alter und Pflege re
gelmaßlg uber ihre TatigkeIt zu berichten. Der Beschluss 
von Empfehlungen ist alleme dem Landesausschuss vor
behalten. Der Landesausschuss Alter und Pflege kann 
zudem eme Gruppe von Mitghedern mit der Vorberel
tung semer Sitzungen und der kurzfristigen Beratung 
wichtiger Themen zwischen den ordentlichen Sitzungs
termmen beauftragen. 

(6)  Die Mitgheder des Landesausschusses Alter und 
Pflege tragen ehe lhnen durch dle Zusammenarbeit ent
stehenden Kosten grundsatzlich selbst. Mitgliedern, dle 
in kemem Beschäftigungsverhaltms zu lhren Verbanden 
stehen und auch sonst keine Vergutung erhalten, konnen 
die notwendigen Fahrtkosten in entsprechender Anwen
dung des Gesetzes über die Entschädigung der ehren
amtlichen Mitgheder von Ausschussen in der jewells gel
tenden Fassung (Ausschussmitglieder-Entschadlgungs
gesetz - AMEG) vom 1 3 .  Mal 1958 ,  das zuletzt durch 
Gesetz vom 19 .  Dezember 2 0 1 3  (GV NRW S. 880)  gean
dert worden ist, erstattet werden. Sofern es sich bei dem 
Mitglied, das die Voraussetzungen des Satzes 2 erfullt, 
um emen schwerbehmderten Menschen handelt, der fur 
die Tellnahme an der Sitzung eine personliche Assistenz 
m Anspruch genommen hat, so werden auch die notwen
digen Fahrtkosten dleser Asslstenz erstattet. 

Teil 3 
Schlussvorschriften 

§ 3 1 

Zuständigkeiten 

Das zuständlge Ministerium im Rahmen dleser Verord
nung 1st das für das Alten- und Pflegegesetz Nordrhem
Westfalen zustandige Mimstenum. 

§ 32 
Elektronische Datenverarbeitung 

(1 )  Das zustandige Mmlstenum wird für dle 111 den 
§§ 10 ,  1 1 ,  1 2 ,  19 ,  22 und 2 5  beschriebenen Antrags- und 

Verwaltungsverfahren em elektronisches Datenverarbei
tungssystem entwlckeln. Dle nach den m Satz 1 genann
ten Vorschriften zustandigen Behorden und dle antrag
stellenden Tragerinnen und Tl'ager sind verpfuchtet, 
dieses Verfahren zu nutzen. Das Verfahren entbindet je
doch mcht von der Verpfuchtung, beshmmte Erklarun
gen mit rechtsverbmdhcher Unterschrift abzugeben, so
weit dles vorgeschneben 1St. Soweit Tragerinnen und 
Trager nicht über dle technischen Voraussetzungen ver
fugen, kann ausnahmswelse auch eine schnfthche Mel
dung der erforderhchen Daten erfolgen. Daruber hinaus 
kann das zustandlge Mimsterium uber Ausnahmen von 
der Verpfuchtung nach Satz 2 im Wege der Allgemeinver
fügung entscheiden. 

(2) Dle zustandigen Behorden smd berechtigt, zum Zwe
cke der Durchfuhrung des Verfahrens folgende Daten zu 
verarbelten: 

1. Name, Anschrift und Rechtsform der Tragerin oder 
des Tl'agers der Emrichtung, 

2. samtliche nach §§ 1 0 , 1 1 , 12 ,  19 , 22  und 2 5  den Antra
gen auf Forderung oder Zustimmung zur gesonderten 
Berechnung belzufügenden Angaben. 

(3)  Verantworthche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 3 des 
Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Daten
schutzgesetz Nordrhem-Westfalen) 111 der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Jum 2 0 0 0  (GV NRW S. 542) ,  
zuletzt geandert durch Artlkel 1 des Gesetzes vom 5 .  Juh 
2 0 1 1  (GV NRW S. 338 ) ,  ist dle Stelle, die 1m Rahmen 
ihrer Zustandigkeit nach dleser Verordnung Daten m el
gener Verantwortung verarbeitet oder in ihrem Auftrag 
von einer anderen Stelle verarbeiten lasst. Verantworth
che Stelle fur den Emsatz des Verfahrens der elektroni
schen Datenverarbeitung 1St das fur die Pflegeversiche
rung zustandige Mimstenum. 

§ 33 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Ubergangsregelungen 

(1 )  Dle Verordnung tntt zwei Tage nach der Verklindung 
in Kraft. 

(2 )  Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten 

1. dle Verordnung über die gesonderte Berechnung mcht 
geförderter InvestitlOnsaufwendungen fur Pflegeein
richtungen nach dem Landespflegegesetz vom 15 Ok
tober 2 0 0 3  (GV NRW S. 6 1 1 ) ,  

2 .  die Verordnung über dle allgemeinen Grundsatze der 
Forderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Landes
pflegegesetz vom 15 .  Oktober 2 0 0 3  (GV NRW S. 610) ,  

3 .  die Verordnung über die Forderung ambulanter Pfleg
einnchtungen nach dem Landespflegegesetz vom 4 
Juni 1996 (GV NRW S. 197) ,  

4.  dle Pflegeeinnchtungsforderverordnung vom 1 5 .  Ok
tober 2003  (GV. NRW S. 613)  sowie 

5 die Landespflegeausschuss-Verordnung vom 7. Feb-
ruar 1995  (GV NRW S. 116) 

außer Kraft. 

(3 )  Dle Forderung der ambulanten Pflegeelrichtungen 
nach § 1 1  Alten- und Pflegegesetz erfolgt übergangs
welse für das Kalenderjahr 2 0 1 5  nach den Vorschnften 
der Verordnung über dle Forderung ambulanter Pflegem
nchtungen nach dem Landespflegegesetz vom 4 Jum 
1996 (GV NRW S. 197 )  m der blS zum Inkrafttreten dle
seI' Verordnung geltenden Fassung. Mit der Beantragung 
der Forderung sind von den Emrichtungen neben den für 
die Forderberechnung 2 0 1 5  relevanten Daten auch die 
nach § 24 Absatz 1 relevanten Werte zum Umsatz nach 
dem Elften Buch Sozlalgesetzbuch, zur Ausbildungsum
lage und zu den einrichtungsbezogenen Punktwerten für 
die Jahre 2 0 1 1  und 2 0 1 3  anzugeben. Auf der Grundlage 
der dabei erhobenen Daten uberpruft dle Landesregle
rung dle m § 24 festgelegten Berechnungsmaßstabe fur 
die kunftige Forderberechtigung (Prozentwert nach § 24 
Absatz 1 Satz 7 Nummer 1 ,  punktwertbezogener Forder
betrag nach § 24 Absatz 1 Satz 7 Nummer 2 und Auftel
lung der Berechnungsanteile zWlschen prozentualer und 
punktwertbezogener Förderung) im Hinblick auf die Ge
währlelstung der Stabihtat des Gesamtfördervolumens 
SOWle der Vermeidung unvertretbarer Embußen der Em-
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richtungen aufgrund der Umstellung des Förderverfah
rens. Auf der Grundlage der Uberprüfung legt die Lan
desregierung nach Anhorung der Verbande der 
betroffenen Emnchtungsträger die Berechnungsparame
ter des § 24 Absatz 1 Satz 7 bis zum 1. September 2 0 1 5  
abschließend fest. Das zuständige Mmisterium kann im 
Zusammenhang mit der Uberprüfung durch Allgemem
verfügung die Antrags- und Verfahrensfnsten fur das 
Jahr 2 0 1 6  ausnahmsweise abweichend von § 25 festlegen. 

(4) Das zuständige Mimstenum uberprüft die Wirksam
kelt dieser Verordnung. Die Landesregierung unterrich
tet den Landtag über das Ergebnis bis zum 3 1. Juh 2 0 1 9 .  

( 5 )  Fur Emrichtungen, die bereits vor dem 1. Juli 2 0 0 8  
einen Antrag auf Abstimmung des Raumprogramms bel 
der zustandigen Behörde gestellt und bel Inkrafttreten 
dieser Verordnung bereits mit der Baumaßnahme tat
sachlich begonnen haben, gilt § 2 Absatz 5 dieserVerord
nung mit der Maßgabe, dass die hneare Verteilung auf 2 5  
Jahre erfolgt. 

Dusseldorf. den 2 1  Oktober 2014 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Mimsterpräsidentm 

Hannelore K r a f t 

Die Mimsterin 
fur Gesundhelt, EmanzipatlOn, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 
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An lage 1 zur Verord n u ng zur Ausfü h rung des Alte n - und Pflegegesetzes 

Nord rhei n -Westfalen und nach § 92 5GB XII  (APG ova N RW) 

A) Angemessenheitsgrenzen fü r vollstationäre Einrichtungen und Einrichtungen der 

Kurzzeitpflege 

Jahr der 
i n  DM i n  Euro Erläuterung 

In betriebna h me 
1 983 1 20 .000 6 1 . 355 

1 984 1 22 .400 62.582 

1 985 1 25.540 64. 1 88 

1 986 1 26 . 044 64 .445 

1 987 1 27 . 1 68 65. 020 

1 988 1 29 .338 66. 1 29 

1 989 1 32 . 1 28 67. 556 
I nbetriebnahme nach der Al lg . 

1 990 1 36 .351  69. 7 1 5 

1 991  1 43 .7 1 2  73 .479 
Vereinbarung ohne Vorgaben 

1 992 1 52.974 78.2 1 4  
Nettogru ndfläche 

1 993 1 62 . 04 1 82 .850 

1 994 1 70 . 1 00 86.971 

1 995 1 74 .982 89.467 

1 996 1 80 .485 92 .281  

1 997 1 80 .485 92 .281  

1 998 1 80 .485 92.281 

1 996 1 8 1 .500 92 . 800 

1 997 1 8 1 .500 92. 800 

1 998 1 8 1 .500 92 .800 I n betriebnahme nach I nkrafttreten 
1 999 1 8 1 .500 92 .800 der GesBerVO 1 996 bzw. 
2000 1 8 1 .500 92 . 800 Ü bergangsrecht bei 50 q m  
2001 1 8 1 .500 92 . 800 Nettogru ndfläche 
2002 92 .800 

2003 92 .800 

2003 76. 700 

2004 76.600 

2005 77.550 

2006 78.050 

2007 79 .200 I n betriebnahme nach I n krafttreten 
2008 85.250 der GesBerVO 2003 bzw. 
2009 86. 750 Ü bergangsrecht bei 45-50 qm 
20 1 0  87. 1 50 Nettogru ndfläche 
20 1 1  88.450 

20 1 2  90.650 

20 1 3  92 . 850 

20 1 4  94 . 350 

Bei E inrichtunge n ,  d i e  bis zum Jahr  1 983 den Betrieb aufgenom men haben , wurden 
die tatsächl ich entstandenen Aufwendungen berücksichtigt. Die bisher anerkannten 
Beträge werden weiter anerkan nt. 
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Jahr der 
in D M  i n  Euro Erläuteru ng 

I n betriebnahme 
2008 85. 250 

2009 85.250 

20 1 0  85 .250 I n betriebnahme nach I n krafttreten 
2 0 1 1 85.250 der GesBerVO 2008 bei 45-50 qm 
20 1 2  85 .250 Nettogrundfläche 
20 1 3  85.250 

20 1 4  85.250 

B) Angemessenheitsgrenzen für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 

Jahr der 
i n  DM I i n  E u ro Erläuterung 

I nbetriebnahme 
1 983 

1 984 

1 985 

1 986 

1 987 

1 988 

1 989 

1 990 
Keine Vorgaben vorhanden 

I nbetriebnahme ohne Vorgaben 
1 99 1  Nettogru ndfläche 
1 992 

1 993 

1 994 

1 995 

1 996 

1 997 

1 998 

Bei E i n richtu ngen , d ie  bis zum Jahr 1 983 den Betrieb aufgenommen haben,  wurden 
d ie tatsäch l ich entstandenen Aufwendu ngen berücksichtigt. Die bisher anerkan nten 

Beträge werden weiter anerkan nt. 
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Jahr  der 
i n  DM i n  Euro Erläuteru ng 

I nbetriebnahme 
1 996 759 . 000 388. 0 7 1  

1 997 759 . 000 388. 0 7 1  
hier ab 1 996 Werte pro Tages-

1 998 759. 000 388. 0 7 1  
und Nachtpflegee i n richtu ng!  

1 999 759.000 388 .071  
I n betriebnahme nach I n krafttreten 

2000 759.000 388 . 0 7 1  
d e r  GesBerVO 1 996 bzw. 

200 1 759.000 388 . 0 7 1  Ü bergangsrecht b e i  1 2- 1 4  Plätzen 
2002 388. 0 7 1  

2003 388 . 0 7 1  
und b e i  2 3 0  qm Nettogru ndfläche 

2003 23 .400 

2004 23. 382 

2005 23.652 

2006 23 . 8 1 4  

2007 24 . 1 74 I n betriebnahme nach I n krafttreten 
2008 26 . 0 1 0 der GesBerVO 2003 bzw. 
2009 26 .460 Ü bergangsrecht bei 1 8  qm 
20 1 0  26. 586 Nettogru ndfläche pro Platz 
20 1 1  26.982 

20 1 2  27 .648 

20 1 3  28. 332 

20 1 4  28. 782 

- Gv. NRW. 2014  S .  656 
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